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A. Problem 

 

Die Regierungschefs der Länder haben am 19. Dezember 2007 den Zehnten Staats-

vertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zehnter Rundfunkände-

rungsstaatsvertrag) unterzeichnet. 

 

Durch diesen Staatsvertrag, der als Artikelstaatsvertrag ausgestaltet ist, werden ins-

besondere der Rundfunkstaatsvertrag (Artikel 1) und jeweils geringfügig der ZDF-

Staatsvertrag (Artikel 2), der Deutschlandradio-Staatsvertrag (Artikel 3), der Jugend-

medienschutzstaatsvertrag (Artikel 4) und der Rundfunkgebührenstaatsvertrag (Arti-

kel 5) geändert. Schwerpunkte der Änderungen sind: 

 

(a) Künftig gibt es bei den Landesmedienanstalten eine neue Zulassungs- und Auf-

sichtskommission (ZAK), die für private Rundfunkprogramme mit bundesweiter 

Verbreitung zuständig ist. Entscheidungen fasst das Gremium, das sich aus den Di-

rektoren der 14 Landesmedienanstalten zusammensetzt, mit der Mehrheit der ge-

setzlichen Mitglieder. Die Beschlüsse der ZAK sind bindend und müssen von der für 

den jeweiligen Sender zuständigen Medienanstalt umgesetzt werden. Zuständig ist 

die Medienanstalt, bei der der Zulassungsantrag gestellt wird. Die Zuständigkeiten 

der Landesmedienanstalten für landesweite und regionale Programme bleiben unbe-

rührt. 

 

(b) Die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK), die aus den jeweiligen Vorsitzenden 

der Beschlussgremien der Medienanstalten besteht, ist bei den Entscheidungen der 

ZAK zu beteiligen, soweit es um Auswahlentscheidungen bei der Vergabe bundes-

weiter Übertragungskapazitäten geht. 

 

(c) Die Anzahl der Mitglieder der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im 

Medienbereich (KEK) wird von bisher sechs auf zwölf ausgeweitet. Zu den sechs 

unabhängigen Sachverständigen kommen künftig sechs Direktoren von Landesme-

dienanstalten hinzu. Im Gegenzug wird die Konferenz der Direktoren der Landesme-

dienanstalten (KDLM) aufgelöst. Die KDLM kann bislang ein KEK-Votum mit Dreivier-

telmehrheit aufheben. Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz der KEK werden 

aus der Reihe der unabhängigen Sachverständigen gewählt. Direktoren der Lan-

desmedienanstalten dürfen nicht gleichzeitig der KEK und der ZAK angehören. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.  

 

(d) Die gemeinsamen Kommissionen der Landesmedienanstalten (KJM, KEK, ZAK, 
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GVK) sollen künftig nach einem Übergang eine gemeinsame Geschäftsstelle haben. 

Die Medienanstalten werden durch Protokollerklärung aufgefordert, diesbezüglich bis 

2012 einen Organisations- und Sitzvorschlag zu unterbreiten. 

 

(e) Bestandteil des Staatsvertrages ist darüber hinaus eine Regulierung aller techni-

schen Verbreitungsplattformen für Rundfunk, und zwar mit dem Ziel der Vielfaltsiche-

rung. Darunter fallen neben den bisher schon regulierten Kabelnetzen nunmehr auch 

der Satellit, falls unter deutscher Hoheit ein solcher gestartet würde, sowie auch 

Plattformen, über die Handyfernsehen übertragen wird oder über die via „Internet 

Protocol“ (IP) Rundfunkprogramme zu empfangen sind. Ausgangspunkt für die Re-

gulierung dieser digitalen Verbreitung von Programmen über alle Plattformen ist die 

bisherige Regelung für digitale Kabelnetze. 

 

Das bedeutet, dass ein Plattformbetreiber künftig höchstens ein Drittel der verfügba-

ren Kapazitäten mit öffentlich-rechtlichen Angeboten, den großen Privatprogrammen 

RTL und Sat 1, die regionale Fensterprogramme enthalten, sowie mit anderen lan-

desweiten bzw. regionalen Sendern und mit dem jeweiligen Offenen Kanal zu bele-

gen hat (Must-Carry-Bereich). Bei einem weiteren Drittel der verfügbaren Kanäle hat 

der Plattformbetreiber – unter Missbrauchsaufsicht der Landesmedienanstalten - ein 

vielfältiges Programmangebot an Vollprogrammen, nicht entgeltfinanzierten Pro-

grammen, Spartenprogrammen und Fremdsprachenprogrammen einzubeziehen. Die 

restlichen Übertragungskapazitäten kann der Plattformbetreiber gänzlich in Eigenre-

gie vergeben oder selbst nutzen. Selbst wenn die Plattform nur begrenzte Kapazität 

besitzt, wie es etwa bei dem terrestrischen DVB-H (16 Programmplätze) der Fall ist, 

sind die Kapazitäten entsprechend der Neuregelung, also de facto je zu einem Drittel 

in die drei Kategorien aufzuteilen.  

 

B. Lösung 

 

Durch das Gesetz zum Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag werden die Rege-

lungen dieses Vertrages in Landesrecht umgesetzt.  

 

C. Alternativen 

 

Keine. 
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D. Kosten und Verwaltungsaufwand 

 

1. Kosten 

Durch den Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag werden im Landeshaushalt 

zusätzliche Kosten nicht verursacht. 

 

2. Verwaltungsaufwand 

Ein erhöhter Verwaltungsaufwand ist nicht zu erwarten. Durch die Einrichtung der 

ZAK wird die bundesweite Zusammenarbeit der Landesmedienanstalten verbes-

sert. Es ergeben sich Vereinfachungen für diejenigen, die eine Befreiung von der 

Rundfunkgebühr beantragen wollen. Als Nachweis des Vorliegens der Befrei-

ungsvoraussetzung ist bei der Antragstellung nicht mehr zwingend der vollständi-

ge beglaubigte Leistungsbescheid einer Sozialbehörde, sondern künftig nur eine 

kurze Bestätigung dieser Stelle einzureichen. 

 

3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft 

Zusätzliche kostenmäßige Auswirkungen sowie Änderungen beim Vollzugsauf-

wand in Wirtschaftsunternehmen ergeben sich nicht. Für bundesweit tätige Rund-

funkunternehmen ergeben sich künftig vereinfachte Zulassungs- und Aufsichts-

verfahren. Die Regulierung der Übertragungsplattformen, die der Vielfaltsicherung 

dient, gilt künftig technologie- und wettbewerbsneutral für alle Plattformen. 

 

E. Information des Landtages nach Artikel 22 der Landesverfassung 

 

Die Information des Landtages nach dem Parlamentsinformationsgesetz ist durch 

Schreiben vom 25. Mai, 16. September und 26. Oktober 2007 an den Präsidenten 

des Landtages und ferner durch einen mündlichen Bericht im Innen- und Rechts-

ausschuss am 5. Dezember 2007 erfolgt. 

 

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hatte am 14. September 2007 bezogen auf 

den Zehnten oder Elften Rundfunkänderungsstaatsvertrag einen Beschluss zur 

Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gefasst 

(Drucksache 16/1518). Dieser Beschluss ist am 21. September 2007 in die Ver-

handlungen der Länder zum Zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrag einge-

bracht worden, der sich umfassend mit dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks befassen wird. Dieser Vertrag, der bislang als Elfter bezeichnet war, 

soll spätestens am 1. Mai 2009 in Kraft treten. Der Elfte Staatsvertrag wird jetzt 

nur noch ausschließlich die Anpassung der Rundfunkgebühr zum 1. Januar 2009 
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beinhalten. Über diese Staatsvertragsentwürfe wird der Landtag so bald wie mög-

lich unterrichtet. 
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Gesetz zum Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

 
 

      Vom 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

           § 1 

Zustimmung zum Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

 

(1) Dem von den Ländern der Bundesrepublik Deutschland am 19. Dezember 

2007 unterzeichneten Zehnten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher 

Staatsverträge (Zehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) wird zugestimmt. 

 

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

 

(3) Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 6 Abs. 3 Satz 1 am 1. September 

2008 in Kraft. Sollte der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6 Abs. 3 Satz 2 gegen-

standslos werden, wird dies unverzüglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für 

Schleswig-Holstein bekannt gemacht. 

 

 

           § 2 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

 

 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

 

Kiel,                       2007 

 

Peter Harry Carstensen 

Ministerpräsident 
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Begründung: 

 

1. Allgemeines 

 

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Zustimmung des Landtages zum Zehnten 

Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zehnter Rund-

funkänderungsstaatsvertrag) zu bewirken, die nach Artikel 30 Abs. 2 der Landes-

verfassung notwendig ist. 

 

Der Staatsvertrag ist in einer eigenen Begründung erläutert, die in allen Ländern 

einheitlich ist. Der Begründung sind die zum Staatsvertrag abgegebenen Proto-

kollerklärungen beigefügt.  

 

2. Zu den einzelnen Bestimmungen 

 

Zu § 1: 

 

§ 1 bewirkt die Zustimmung des Landtages zum Staatsvertrag, der dadurch in 

schleswig-holsteinisches Landesrecht umgesetzt wird. 

 

§ 1 Abs. 3 regelt das Inkrafttreten des Staatsvertrages, und zwar auf der Grund-

lage seines Artikels 6. Der Vertrag tritt am 1. September 2008 in Kraft, es sei 

denn, es werden nicht alle Ratifikationsurkunden fristgerecht bis zum 31. August 

2008 hinterlegt. Dann würde der Staatsvertrag gegenstandslos werden. Dies wä-

re unverzüglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein bekannt 

zu machen. 

 

Zu § 2: 

 

§ 2 bestimmt das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes. Es tritt am Tage nach 

seiner Verkündung in Kraft. 
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Anlage 

Zehnter Staatsvertrag 

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Zehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

 

 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
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Artikel 1 

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages 

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch den Neun-

ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006, wird wie 

folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag 

- RStV -)." 

2. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer § 8a eingefügt: 

 „§ 8a Gewinnspiele“. 

b) Es wird folgender neuer § 9b eingefügt: 

 „§ 9b Verbraucherschutz“. 

c) Es wird folgender neuer § 19a eingefügt: 

 „§ 19a Digitalisierung“. 

d) Der bisherige  1. Unterabschnitt des III. Abschnittes wird wie folgt neu ge-

fasst: 

 „1. Unterabschnitt 

 Grundsätze“ 

e) Es wird folgender neuer § 20a eingefügt: 

 „§ 20a Erteilung einer Zulassung für Veranstalter von bundesweit verbreite-

tem Rundfunk“. 

f) Nach § 20a wird folgender neuer 2. Unterabschnitt eingefügt: 

 „2. Unterabschnitt 

 Verfahrensrechtliche Vorschriften“. 

g) Der bisherige 2. Unterabschnitt des III. Abschnittes wird der neue 

3. Unterabschnitt. 
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h) Der bisherige 3. Unterabschnitt des III. Abschnittes wird der neue 

4. Unterabschnitt und wie folgt neu gefasst: 

„4. Unterabschnitt 

Organisation der Medienaufsicht, Finanzierung 

§ 35 Organisation 

§ 36 Zuständigkeit, Aufgaben 

§ 37 Verfahren bei Zulassung, Zuweisung 

§ 38 Anzeige, Aufsicht, Rücknahme, Widerruf 

§ 39 Anwendungsbereich 

§ 39a Zusammenarbeit 

§ 40 Finanzierung besonderer Aufgaben“. 

i) Die bisherigen 4. bis 6. Unterabschnitte des III. Abschnittes werden die   

neuen 5. bis 7. Unterabschnitte. 

j) Der V. Abschnitt wird wie folgt neu gefasst: 

„V. Abschnitt  

Plattformen, Übertragungskapazitäten 

§ 50 Grundsatz 

§ 51 Zuordnung von drahtlosen Übertragungskapazitäten 

§ 51a Zuweisung von drahtlosen Übertragungskapazitäten an private An-

bieter durch die zuständige Landesmedienanstalt 

§ 51b Weiterverbreitung 

§ 52 Plattformen 

§ 52a Regelungen für Plattformen 

§ 52b Belegung von Plattformen 

§ 52c Technische Zugangsfreiheit 

§ 52d Entgelte, Tarife 

§ 52e Vorlage von Unterlagen, Zusammenarbeit mit der Regulierungsbe-

hörde für Telekommunikation 

§ 52f Maßnahmen durch die zuständige Landesmedienanstalt 

§ 53 Satzungen, Richtlinien 

§ 53a Überprüfungsklausel 

§ 53b Bestehende Zulassungen, Zuordnungen, Zuweisungen, Anzeige von 

bestehenden Plattformen“. 

k) § 58 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 58 Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele“. 
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3. In § 2 Abs. 2 Nr. 9 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und werden folgende 

neue Nummern 10 und 11 angefügt: 

„10. Anbieter einer Plattform, wer auf digitalen Übertragungskapazitäten oder di-

gitalen Datenströmen Rundfunk und vergleichbare Telemedien (Telemedien, 

die an die Allgemeinheit gerichtet sind) auch von Dritten mit dem Ziel zu-

sammenfasst, diese Angebote als Gesamtangebot zugänglich zu machen 

oder wer über die Auswahl für die Zusammenfassung entscheidet; Platt-

formanbieter ist nicht, wer Rundfunk oder vergleichbare Telemedien aus-

schließlich vermarktet,  

11. Rundfunkveranstalter, wer ein Rundfunkprogramm unter eigener inhaltlicher 

Verantwortung anbietet." 

4. Es wird folgender neuer § 8a eingefügt: 

„§ 8a 

Gewinnspiele 

(1) Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele sind zulässig. Sie unterliegen dem 

Gebot der Transparenz und des Teilnehmerschutzes. Sie dürfen nicht irreführen 

und den Interessen der Teilnehmer nicht schaden. Insbesondere ist im Pro-

gramm über die Kosten der Teilnahme, die Teilnahmeberechtigung, die Spiel-

gestaltung sowie über die Auflösung der gestellten Aufgabe zu informieren. Die 

Belange des Jugendschutzes sind zu wahren. Für die Teilnahme darf nur ein 

Entgelt bis zu 0,50 Euro verlangt werden; § 13 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.  

(2) Der Veranstalter hat der für die Aufsicht zuständigen Stelle auf Verlangen alle 

Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, die zur Überprüfung der ord-

nungsgemäßen Durchführung der Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele er-

forderlich sind.“ 

5. Es wird folgender neuer § 9b eingefügt: 

„§ 9b 

Verbraucherschutz 

Mit Ausnahme der §§ 2, 9 und 12 gelten die Regelungen des EG-

Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes hinsichtlich der Bestimmungen die-

ses Staatsvertrages zur Umsetzung der Artikel 10 bis 21 der Richtlinie 

89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der 
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Fernsehtätigkeit (ABl. L 298 vom 17. Oktober 1989, S. 23), zuletzt geändert 

durch die Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates   

(ABl. L 202 vom 30. Juli 1997, S. 60), bei innergemeinschaftlichen Verstößen 

entsprechend." 

6. In § 16 Abs. 4 werden die Worte „Pflichthinweise im Sinne des Heilmittelwerbe-

gesetzes“ ersetzt durch die Worte „gesetzliche Pflichthinweise“ und die Worte 

„im Sinne der Absätze 1 bis 3“ gestrichen. 

7. § 16a wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und 

das ZDF erlassen Richtlinien zur Durchführung der §§ 7, 8, 8a, 15 und 16; in 

der Richtlinie zu § 8a sind insbesondere die Bedingungen zur Teilnahme 

Minderjähriger näher zu bestimmen.“ 

b) Es wird folgender neuer Satz 3 angefügt: 

„Sätze 1 und 2 gelten für Richtlinien des Deutschlandradios zu § 8a entspre-

chend.“ 

8. Es wird folgender neuer § 19a eingefügt: 

„§ 19a 

Digitalisierung 

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 

und das Deutschlandradio können ihrem gesetzlichen Auftrag durch Nutzung al-

ler Übertragungswege nachkommen. Sie sind berechtigt, zu angemessenen Be-

dingungen die analoge terrestrische Versorgung schrittweise einzustellen, um 

Zug um Zug den Ausbau und die Zuweisung digitaler terrestrischer Übertra-

gungskapazitäten zu ermöglichen. Die analoge terrestrische Fernsehversorgung 

kann auch dann eingestellt werden, wenn der Empfang der Programme über ei-

nen anderen Übertragungsweg gewährleistet ist." 

9. Die Überschrift des 1. Unterabschnittes des III. Abschnittes wird wie folgt neu 

gefasst: 

 „1. Unterabschnitt 

Grundsätze“ 
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10. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Private Veranstalter bedürfen zur Veranstaltung von Rundfunk einer Zu-

lassung. Unbeschadet der Bestimmungen der §§ 21 bis 39a  richtet sich die 

Zulassung eines Veranstalters von bundesweit verbreitetem Rundfunk nach 

§ 20a; im Übrigen richtet sich die Zulassung nach Landesrecht. In der Zu-

lassung für Veranstalter bundesweit verbreiteter Programme ist die Pro-

grammkategorie (Voll- oder Spartenprogramm) festzulegen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „nach Landesrecht" gestrichen. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „im Einvernehmen mit allen Landesmedien-

anstalten" gestrichen. 

11. Es wird folgender neuer § 20a eingefügt: 

„§ 20a 

Erteilung einer Zulassung für Veranstalter 

von bundesweit verbreitetem Rundfunk 

(1) Eine Zulassung darf nur an eine natürliche oder juristische Person erteilt 

werden, die  

1. unbeschränkt geschäftsfähig ist, 

2. die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht durch Richterspruch ver-

loren hat, 

3. das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach Artikel 18 des 

Grundgesetzes verwirkt hat, 

4. als Vereinigung nicht verboten ist, 

5. ihren Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, einem sonsti-

gen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-

staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat und ge-

richtlich verfolgt werden kann, 

6. die Gewähr dafür bietet, dass sie unter Beachtung der gesetzlichen Vor-

schriften und der auf dieser Grundlage erlassenen Verwaltungsakte Rund-

funk veranstaltet. 
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(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und 6 müssen bei juristi-

schen Personen von den gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertretern erfüllt 

sein. Einem Veranstalter in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft darf nur 

dann eine Zulassung erteilt werden, wenn in der Satzung der Aktiengesellschaft 

bestimmt ist, dass die Aktien nur als Namensaktien oder als Namensaktien und 

stimmrechtslose Vorzugsaktien ausgegeben werden dürfen. 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffentli-

chen Rechts mit Ausnahme von Kirchen und Hochschulen, an deren gesetzliche 

Vertreter und leitende Bedienstete sowie an politische Parteien und Wählerver-

einigungen. Gleiches gilt für Unternehmen, die im Verhältnis eines verbundenen 

Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zu den in Satz 1 Genann-

ten stehen. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische öffentliche oder staatliche 

Stellen entsprechend.“ 

12. Nach § 20a wird folgende neue Überschrift eingefügt: 

„2. Unterabschnitt 

Verfahrensrechtliche Vorschriften". 

13. Der bisherige 2. Unterabschnitt des III. Abschnitts wird der neue 

3. Unterabschnitt. 

14. In § 26 Abs. 4 Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1“ ersetzt 

durch die Verweisung auf „ § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3“. 

15. In § 31 Abs. 2 Satz 4 werden die Worte „unter den Voraussetzungen des § 36 

Abs. 2“ gestrichen. 

16. Der bisherige 3. Unterabschnitt des III. Abschnitts wird der neue 

4. Unterabschnitt und wie folgt neu gefasst: 

„4. Unterabschnitt 

Organisation der Medienaufsicht, Finanzierung 

§ 35 

Organisation 

(1) Die Aufgaben nach § 36 obliegen der zuständigen Landesmedienanstalt. Sie 

trifft entsprechend den Bestimmungen dieses Staatsvertrages die jeweiligen 

Entscheidungen. 
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(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 und nach den Bestimmungen des 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrages bestehen: 

1. Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK), 

2. die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK), 

3. die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) 

und 

4. die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM). 

Diese dienen der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt als Organe bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 36.  

(3) Die Landesmedienanstalten entsenden jeweils den nach Landesrecht be-

stimmten gesetzlichen Vertreter in die ZAK; eine Vertretung im Fall der Verhin-

derung ist durch den ständigen Vertreter zulässig. Die Tätigkeit der Mitglieder 

der ZAK ist unentgeltlich.  

(4) Die GVK setzt sich zusammen aus dem jeweiligen Vorsitzenden des plural 

besetzten Beschlussgremiums der Landesmedienanstalten; eine Vertretung im 

Fall der Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden ist zulässig. Die 

Tätigkeit der Mitglieder der GVK ist unentgeltlich. 

(5) Die KEK besteht aus 

1. sechs Sachverständigen des Rundfunk- und des Wirtschaftsrechts, von de-

nen drei die Befähigung zum Richteramt haben müssen, und 

2. sechs nach Landesrecht bestimmten gesetzlichen Vertretern der Landes-

medienanstalten. 

Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 der KEK und zwei Ersatzmitglieder für den Fall 

der Verhinderung eines dieser Mitglieder werden von den Ministerpräsidenten 

der Länder für die Dauer von fünf Jahren einvernehmlich berufen. Von der Mit-

gliedschaft nach Satz 2 ausgeschlossen sind Mitglieder und Bedienstete der In-

stitutionen der Europäischen Union, der Verfassungsorgane des Bundes und der 

Länder, Gremienmitglieder und Bedienstete von Landesrundfunkanstalten der 

ARD, des ZDF, des Deutschlandradios, des Europäischen Fernsehkulturkanals 

„Arte", der Landesmedienanstalten, der privaten Rundfunkveranstalter und Platt-

formanbieter sowie Bedienstete von an ihnen unmittelbar oder mittelbar im Sinne 

von § 28 beteiligten Unternehmen. Scheidet ein Mitglied nach Satz 2 aus, be-

rufen die Ministerpräsidenten der Länder einvernehmlich ein Ersatzmitglied oder 

einen anderen Sachverständigen für den Rest der Amtsdauer als Mitglied; ent-

sprechendes gilt, wenn ein Ersatzmitglied ausscheidet. Die Mitglieder nach 

Satz 2 erhalten für ihre Tätigkeit eine angemessene Vergütung und Ersatz ihrer 
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notwendigen Auslagen. Das Vorsitzland der Rundfunkkommission schließt die 

Verträge mit diesen Mitgliedern. Der Vorsitzende der KEK und sein Stellvertreter 

sind aus der Gruppe der Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 zu wählen. Die sechs Ver-

treter der Landesmedienanstalten und zwei Ersatzmitglieder für den Fall der 

Verhinderung eines dieser Vertreter werden durch die Landesmedienanstalten 

für die Amtszeit der KEK gewählt. 

(6) Ein Vertreter der Landesmedienanstalten darf nicht zugleich der KEK und der 

KJM angehören; Ersatzmitgliedschaft oder stellvertretende Mitgliedschaft sind 

zulässig. 

(7) Die Landesmedienanstalten bilden für die Organe nach Absatz 2 eine ge-

meinsame Geschäftsstelle; unbeschadet dessen verbleiben bis zum 31. August 

2013 die Geschäftsstelle der KJM in Erfurt und der KEK in Potsdam. 

(8) Die Mitglieder der ZAK, der GVK und der KEK sind bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben nach diesem Staatsvertrag an Weisungen nicht gebunden. § 24 gilt für 

die Mitglieder der ZAK und GVK entsprechend. Die Verschwiegenheitspflicht 

nach § 24 gilt auch im Verhältnis der Mitglieder der Organe nach Absatz 2 zu 

anderen Organen der Landesmedienanstalten. 

(9) Die Organe nach Absatz 2 fassen ihre Beschlüsse mit der Mehrheit ihrer ge-

setzlichen Mitglieder. Bei Beschlüssen der KEK entscheidet im Fall der Stim-

mengleichheit die Stimme des Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung die Stim-

me des stellvertretenden Vorsitzenden. Die Beschlüsse sind zu begründen. In 

der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mit-

zuteilen. Die Beschlüsse sind gegenüber den anderen Organen der zuständigen 

Landesmedienanstalt bindend. Die zuständige Landesmedienanstalt hat die Be-

schlüsse im Rahmen der von den Organen nach Absatz 2 Satz 1 gesetzten  

Fristen zu vollziehen. 

(10) Die Landesmedienanstalten stellen den Organen nach Absatz 2 die not-

wendigen personellen und sachlichen Mittel zur Verfügung. Die Organe erstellen 

jeweils einen Wirtschaftsplan nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit. Die Kosten für die Organe nach Absatz 2 werden aus dem Anteil 

der Landesmedienanstalten nach § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaats-

vertrages gedeckt. Näheres regeln die Landesmedienanstalten durch überein-

stimmende Satzungen. 
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(11) Von den Verfahrensbeteiligten sind durch die zuständigen Landes-

medienanstalten Kosten in angemessenem Umfang zu erheben. Näheres regeln 

die Landesmedienanstalten durch übereinstimmende Satzungen. 

§ 36 

Zuständigkeiten, Aufgaben 

(1) Zuständig ist in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1, 3, 4 und 8 die Lan-

desmedienanstalt, bei der der entsprechende Antrag oder die Anzeige eingeht. 

Sind nach Satz 1 mehrere Landesmedienanstalten zuständig, entscheidet die 

Landesmedienanstalt, die zuerst mit der Sache befasst worden ist. Zuständig in 

den Fällen des Absatzes  2 Satz 1 Nr. 5 bis 7 und 9 sowie in den Fällen der 

Rücknahme oder des Widerrufs der Zulassung oder der Zuweisung ist die Lan-

desmedienanstalt, die dem Veranstalter die Zulassung erteilt, die Zuweisung 

vorgenommen oder die Anzeige entgegengenommen hat. 

(2) Die ZAK ist für folgende Aufgaben zuständig: 

1. Zulassung, Rücknahme oder Widerruf der Zulassung bundesweiter Veran-

stalter nach §§ 20a, 38 Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 4 Nr. 1,  

2. Wahrnehmung der Aufgaben nach § 51 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3, 

3. Zuweisung von Übertragungskapazitäten für bundesweite Versorgungsbe-

darfe und deren Rücknahme oder Widerruf nach §§ 51a und 38 Abs. 3 Nr. 2 

und Abs. 4 Nr. 2, soweit die GVK nicht nach Absatz 3 zuständig ist, 

4. Anzeige des Plattformbetriebs nach § 52,  

5. Aufsicht über Plattformen nach § 51b Abs. 1 und 2 sowie §§ 52a bis f, so-

weit nicht die GVK nach Absatz 3 zuständig ist, 

6. Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für Regionalfensterpro-

gramme nach § 25 Abs. 4 Satz 1 und für Sendezeit für Dritte nach § 31 Abs. 

2 Satz 4, 

7. Aufsichtsmaßnahmen gegenüber privaten bundesweiten Veranstaltern, so-

weit nicht die KEK nach Absatz 4 zuständig ist, 

8. Entscheidungen über die Zulassungspflicht nach § 20 Abs. 2; diese Ent-

scheidungen trifft sie einvernehmlich, 

9. Befassung mit Anzeigen nach § 38 Abs. 1. 

Die ZAK kann Prüfausschüsse für die Aufgaben nach Satz 1 Nr. 7 einrichten. Die 

Prüfausschüsse entscheiden jeweils bei Einstimmigkeit anstelle der ZAK. Zu Be-

ginn der Amtsperiode der ZAK wird die Verteilung der Verfahren von der ZAK 

festgelegt. Das Nähere ist in der Geschäftsordnung der ZAK festzulegen. 
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(3) Die GVK ist zuständig für Auswahlentscheidungen bei den Zuweisungen von 

Übertragungskapazitäten nach § 51a Abs. 4 und für die Entscheidung über die 

Belegung von Plattformen nach § 52b Abs. 4 Satz 4 und 6. Die ZAK unterrichtet 

die GVK fortlaufend über ihre Tätigkeit. Sie bezieht die GVK in grundsätzlichen 

Angelegenheiten, insbesondere bei der Erstellung von Satzungen und Richtli-

nienentwürfen, ein. 

(4) Die KEK ist zuständig für die abschließende Beurteilung von Fragestellungen 

der Sicherung von Meinungsvielfalt im Zusammenhang mit der bundesweiten 

Veranstaltung von Fernsehprogrammen. Sie ist im Rahmen des Satzes 1 insbe-

sondere zuständig für die Prüfung solcher Fragen bei der Entscheidung über ei-

ne Zulassung oder Änderung einer Zulassung, bei der Bestätigung von Verände-

rungen von Beteiligungsverhältnissen als unbedenklich und bei Maßnahmen 

nach § 26 Abs. 4. Die KEK ermittelt die den Unternehmen jeweils zurechenbaren 

Zuschaueranteile. 

(5) Die Auswahl und Zulassung von Regionalfensterprogrammveranstaltern nach 

§ 25 Abs. 4 und Fensterprogrammveranstaltern nach § 31 Abs. 4 sowie die Auf-

sicht über diese Programme obliegen dem für die Zulassung nicht bundesweiter 

Angebote zuständigen Organ der zuständigen Landesmedienanstalt. Bei Aus-

wahl und Zulassung der Veranstalter nach Satz 1 ist zuvor das Benehmen mit 

der KEK herzustellen. 

(6) § 47 Abs. 3 Satz 1 bleibt unberührt. 

§ 37 

Verfahren bei Zulassung, Zuweisung 

(1) Geht ein Antrag nach § 36 Abs. 2 Nr. 1, 3, 4, 8 oder 9 bei der zuständigen 

Landesmedienanstalt ein, legt der nach Landesrecht bestimmte gesetzliche Ver-

treter unverzüglich den Antrag sowie die vorhandenen Unterlagen der ZAK und 

in den Fällen des § 36 Abs. 2 Nr. 1 zusätzlich der KEK vor. 

(2) Kann nicht allen Anträgen nach § 36 Abs. 2 Nr. 3 entsprochen werden, ent-

scheidet die GVK. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend für die Beurteilung von Fragestellungen der Siche-

rung von Meinungsvielfalt durch die KEK im Rahmen ihrer Zuständigkeit in ande-

ren Fällen als dem der Zulassung eines bundesweiten privaten Veranstalters. 
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(4) Den Kommissionen nach § 35 Abs. 2 stehen die Verfahrensrechte nach den 

§§ 21 und 22 zu. 

(5) Bei Rechtsmitteln gegen Entscheidungen nach den §§ 35 und 36 findet ein 

Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nicht 

statt. 

§ 38 

Anzeige, Aufsicht, Rücknahme, Widerruf 

(1) Jede Landesmedienanstalt kann gegenüber der zuständigen Landesmedien-

anstalt anzeigen, dass ein bundesweit verbreitetes Programm gegen die sonsti-

gen Bestimmungen dieses Staatsvertrages verstößt. Die zuständige Landesme-

dienanstalt ist verpflichtet, sich durch die ZAK mit der Anzeige zu befassen. 

(2) Stellt die zuständige Landesmedienanstalt fest, dass ein Anbieter gegen die 

Bestimmungen dieses Staatsvertrages verstoßen hat, trifft sie die erforderlichen 

Maßnahmen. Maßnahmen sind insbesondere Beanstandung, Untersagung, 

Rücknahme und Widerruf. Die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-

Staatsvertrages bleiben unberührt. 

(3) Die Zulassung nach § 20a oder die Zuweisung nach § 51a werden jeweils zu-

rückgenommen, wenn 

1. bei der Zulassung eine Zulassungsvoraussetzung gemäß § 20a Abs. 1 oder 

2 nicht gegeben war oder eine Zulassungsbeschränkung gemäß § 20a Abs. 

3 nicht berücksichtigt wurde oder  

2. bei der Zuweisung  die Vorgaben gemäß § 51a Abs. 4 nicht berücksichtigt 

wurden 

und innerhalb eines von der zuständigen Landesmedienanstalt bestimmten Zeit-

raums keine Abhilfe erfolgt.  

(4) Zulassung und Zuweisung werden jeweils widerrufen, wenn 

1. im Fall der Zulassung 

a) nachträglich eine Zulassungsvoraussetzung gemäß § 20a Abs. 1 oder 2 

entfällt oder eine Zulassungsbeschränkung gemäß § 20a Abs. 3 eintritt 

und innerhalb des von der zuständigen Landesmedienanstalt bestimm-

ten angemessenen Zeitraums keine Abhilfe erfolgt oder 

b) der Rundfunkveranstalter gegen seine Verpflichtungen aufgrund dieses 

Staatsvertrages oder des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages wieder-

holt schwerwiegend verstoßen und die Anweisungen der zuständigen 
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Landesmedienanstalt innerhalb des von ihr bestimmten Zeitraums nicht 

befolgt hat; 

2. im Fall der Zuweisung 

a) nachträglich wesentliche Veränderungen des Angebots eingetreten und 

vom Anbieter zu vertreten sind, nach denen das Angebot den Anforde-

rungen des § 51a Abs. 4 nicht mehr genügt und innerhalb des von der 

zuständigen Landesmedienanstalt bestimmten Zeitraums keine Abhilfe 

erfolgt oder  

b) das Angebot aus Gründen, die vom Anbieter zu vertreten sind, innerhalb 

des dafür vorgesehenen Zeitraums nicht oder nicht mit der festgesetz-

ten Dauer begonnen oder fortgesetzt wird. 

(5) Der Anbieter wird für einen Vermögensnachteil, der durch die Rücknahme 

oder den Widerruf nach den Absätzen 3 oder 4 eintritt, nicht entschädigt. Im   

Übrigen gilt für die Rücknahme und den Widerruf das Verwaltungsverfahrens-

gesetz des Sitzlandes der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt. 

§ 39 

Anwendungsbereich 

Die §§ 20a bis 38 gelten nur für bundesweite Angebote. Eine abweichende Re-

gelung durch Landesrecht ist nicht zulässig. Die Entscheidungen der KEK sind 

den Zuweisungen von Übertragungskapazitäten nach diesem Staatsvertrag und 

durch die zuständige Landesmedienanstalt auch bei der Entscheidung über die 

Zuweisung von Übertragungskapazitäten nach Landesrecht zugrunde zu legen. 

§ 39a 

Zusammenarbeit 

(1) Die Landesmedienanstalten arbeiten im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufga-

ben mit der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und mit dem Bundes-

kartellamt zusammen. Die Landesmedienanstalten haben auf Anfrage der Regu-

lierungsbehörde für Telekommunikation oder des Bundeskartellamtes Erkennt-

nisse zu übermitteln, die für die Erfüllung von deren Aufgaben erforderlich sind. 

(2) Absatz 1 gilt für Landeskartellbehörden entsprechend. 
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§ 40 

Finanzierung besonderer Aufgaben 

(1) Der in § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages bestimmte Anteil kann 

für die Finanzierung folgender Aufgaben verwendet werden: 

1. Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der Landesmedienanstalten ein-

schließlich hierfür notwendiger planerischer, insbesondere technischer Vor-

arbeiten, 

2. die Förderung offener Kanäle. 

Mittel aus dem Anteil nach Satz 1 können bis zum 31. Dezember 2010 aufgrund 

besonderer Ermächtigung durch den Landesgesetzgeber auch für die Förderung 

von landesrechtlich gebotener technischer Infrastruktur zur Versorgung des Lan-

des und zur Förderung von Projekten für neuartige Rundfunkübertragungs-

techniken verwendet werden. Die Förderung von Projekten für neuartige Rund-

funkübertragungstechniken soll zeitlich befristet werden. Formen der nichtkom-

merziellen Veranstaltung von lokalem und regionalem Rundfunk und Projekte 

zur Förderung der Medienkompetenz können aus dem Anteil nach Satz 1 auf-

grund besonderer Ermächtigung durch den Landesgesetzgeber gefördert wer-

den. 

(2) Das Recht des Landesgesetzgebers, der Landesmedienanstalt nur einen Teil 

des Anteils nach Absatz 1 zuzuweisen, bleibt unberührt. 

(3) Soweit der Anteil nach Absatz 1 nicht in Anspruch genommen wird, steht er 

den jeweiligen Landesrundfunkanstalten zu. Eine landesgesetzliche Zweckbe-

stimmung ist zulässig." 

17. In § 45 Abs. 3 werden die Worte „Pflichthinweise im Sinne des Heilmittelwerbe-

gesetzes“ ersetzt durch die Worte „gesetzliche Pflichthinweise“ und die Worte 

„im Sinne der Absätze 1 und 2“ gestrichen. 

18. In § 45b Satz 1 wird die Verweisung auf „§§ 7, 8, 44, 45 und 45a“ ersetzt durch 

die Verweisung auf „§§ 7, 8, 8a, 44, 45 und 45a“. 

19. § 46 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame Satzungen oder Richtlinien 

zur Durchführung der §§ 7, 8, 8a, 44, 45, 45a und 45b; in der Satzung oder 

Richtlinie zu § 8a sind insbesondere die Ahndung von Verstößen und die Bedin-

gungen zur Teilnahme Minderjähriger näher zu bestimmen.“ 
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20. Die bisherigen 4. bis 6. Unterabschnitte des III. Abschnitts werden die neuen 

5. bis 7. Unterabschnitte. 

21. § 49 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummern 5 und 6 werden durch folgende neue Nummern 5 bis 12 

ersetzt: 

„5. einer Satzung nach § 46 Satz 1 in Verbindung mit § 8a zuwiderhan-

delt, soweit die Satzung für einen bestimmten Tatbestand auf diese 

Bußgeldvorschrift verweist,  

6. entgegen § 51b Abs. 2 Satz 1 oder 3 die Weiterverbreitung von 

Fernsehprogrammen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 

anzeigt und die Anzeige nicht durch den Plattformanbieter vorge-

nommen wurde, 

7. entgegen § 52 Abs. 3 Satz 1 oder 2 den Betrieb einer Plattform mit 

Rundfunk und vergleichbaren Telemedien nicht, nicht rechtzeitig 

oder nicht vollständig anzeigt, 

8. entgegen § 52a Abs. 3 Satz 1 und 2 ohne Zustimmung des jeweili-

gen Rundfunkveranstalters dessen Programm und vergleichbare 

Telemedien inhaltlich und technisch verändert oder einzelne Rund-

funkprogramme oder Inhalte in Programmpakete aufnimmt oder in 

anderer Weise entgeltlich oder unentgeltlich vermarktet, 

9. entgegen § 52b Abs. 1 oder § 52b Abs. 2 Satz 2, 3 oder 4 die erfor-

derlichen Übertragungskapazitäten für die zu verbreitenden Pro-

gramme nicht oder in nicht ausreichendem Umfang oder nicht zu 

den vorgesehenen Bedingungen zur Verfügung stellt oder 

entgegen § 52b Abs. 4 Satz 3 oder Satz 6 die Belegung oder die 

Änderung der Belegung von Plattformen nicht, nicht rechtzeitig oder 

nicht vollständig anzeigt, 

10. entgegen § 52c Abs. 1 Satz 2 durch die Verwendung eines Zu-

gangsberechtigungssystems oder eines Systems nach § 52c Abs. 1 

Satz 2 Nr. 3 oder durch Schnittstellen für Anwendungsprogramme 

oder durch sonstige technische Vorgaben zu § 52c Abs. 1 Satz 2 

Nr. 1 bis 3 gegenüber Herstellern digitaler Rundfunkempfangsgerä-

te Anbieter von Rundfunk oder vergleichbarer Telemedien ein-

schließlich elektronischer Programmführer bei der Verbreitung ihrer 
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Angebote unbillig behindert oder gegenüber gleichartigen Anbietern 

ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich behandelt, 

entgegen § 52c Abs. 2 Satz 1 oder 2 die Verwendung oder Ände-

rung eines Zugangsberechtigungssystems oder eines Systems 

nach § 52c Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 oder einer Schnittstelle für Anwen-

dungsprogramme oder die Entgelte hierfür nicht unverzüglich an-

zeigt oder  

entgegen § 52c Abs. 2 Satz 3 der zuständigen Landesmedienan-

stalt auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt,  

11. entgegen § 52d Satz 1 Anbieter von Programmen und vergleichba-

ren Telemedien durch die Ausgestaltung der Entgelte unbillig be-

hindert oder gegenüber gleichartigen Anbietern ohne sachlich ge-

rechtfertigten Grund unterschiedlich behandelt oder  

entgegen § 52d Satz 3 Entgelte und Tarife für Angebote nach § 52b 

Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2 nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 

vollständig offenlegt, 

12. entgegen § 52e Abs. 1 Satz 1 der zuständigen Landesmedienan-

stalt auf Verlangen die erforderlichen Unterlagen nicht vorlegt,“. 

bb) Die bisherigen Nummern 7 bis 10 werden die neuen Nummern 13 bis 

16. 

b) In Absatz 2 wird die Verweisung auf „Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 und 8“ ersetzt 

durch die Verweisung „Absatz 1 Satz 2 Nr. 13 und 14“ und die Verweisung 

auf „Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 und 10“ ersetzt durch die Verweisung auf „Absatz 

1 Satz 2 Nr. 15 und 16“. 

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Verweisung auf „Absatz 1 Satz 1 Nr. 18 bis 23" 

ergänzt um die Verweisung „und Satz 2 Nr. 13 bis 16". 

22. Der V. Abschnitt wird wie folgt neu gefasst: 
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"V. Abschnitt 

Plattformen, Übertragungskapazitäten 

§ 50 

Grundsatz 

Die Entscheidung über die Zuordnung, Zuweisung und Nutzung der Übertra-

gungskapazitäten, die zur Verbreitung von Rundfunk und vergleichbaren Tele-

medien (Telemedien, die an die Allgemeinheit gerichtet sind) dienen, erfolgt 

nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und des jeweiligen Landesrechts. 

§ 51 

Zuordnung von drahtlosen Übertragungskapazitäten 

(1) Über die Anmeldung bei der für Telekommunikation zuständigen Regulie-

rungsbehörde für bundesweite Versorgungsbedarfe an nicht leitungsgebunde-

nen (drahtlosen) Übertragungskapazitäten entscheiden die Länder einstimmig. 

Für länderübergreifende Bedarfsanmeldungen gilt Satz 1 hinsichtlich der betrof-

fenen Länder entsprechend. 

(2) Über die Zuordnung von Übertragungskapazitäten für bundesweite Versor-

gungsbedarfe an die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-

anstalten, das ZDF, das Deutschlandradio oder die Landesmedienanstalten ent-

scheiden die Ministerpräsidenten der Länder durch einstimmigen Beschluss. 

(3) Für die Zuordnung gelten insbesondere die folgenden Grundsätze: 

1. Zur Verfügung stehende freie Übertragungskapazitäten sind den in der ARD 

zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF oder dem 

Deutschlandradio und den Landesmedienanstalten bekannt zu machen; 

2. reichen die Übertragungskapazitäten für den geltend gemachten Bedarf aus, 

sind diese entsprechend zuzuordnen; 

3. reichen die Übertragungskapazitäten für den geltend gemachten Bedarf 

nicht aus, wirken die Ministerpräsidenten auf eine Verständigung zwischen 

den Beteiligten hin; Beteiligte sind für private Anbieter die Landesmedienan-

stalten; 

4. kommt eine Verständigung zwischen den Beteiligten nicht zu Stande, ent-

scheiden die Ministerpräsidenten, welche Zuordnung unter Berücksichtigung 

der Besonderheiten der Übertragungskapazität sowie unter Berücksichti-

gung des Gesamtangebots die größtmögliche Vielfalt des Angebotes sichert; 

dabei sind insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen: 
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a) Sicherung der Grundversorgung mit Rundfunk und Teilhabe des öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks an neuen Techniken und Programmformen, 

b) Belange des privaten Rundfunks und der Anbieter von Telemedien.  

Die Zuordnung der Übertragungskapazität erfolgt für die Dauer von längstens 

20 Jahren. 

(4) Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz ordnet die Übertragungs-

kapazität gemäß der Entscheidung der Ministerpräsidenten nach Absatz 2 zu.  

(5) Wird eine zugeordnete Übertragungskapazität nach Ablauf von 18 Monaten 

nach Zugang der Zuordnungsentscheidung nicht für die Realisierung des Ver-

sorgungsbedarfs genutzt, kann die Zuordnungsentscheidung durch Beschluss 

der Ministerpräsidenten widerrufen werden; eine Entschädigung wird nicht ge-

währt. Auf Antrag des Zuordnungsempfängers kann die Frist durch Entschei-

dung der Ministerpräsidenten verlängert werden. 

(6) Die Ministerpräsidenten vereinbaren zur Durchführung der Absätze 2 bis 5 

Verfahrensregelungen. 

§ 51a 

Zuweisung von drahtlosen Übertragungskapazitäten 

an private Anbieter 

durch die zuständige Landesmedienanstalt 

(1) Übertragungskapazitäten für drahtlose bundesweite Versorgungsbedarfe pri-

vater Anbieter können Rundfunkveranstaltern, Anbietern von vergleichbaren Te-

lemedien oder Plattformanbietern durch die zuständige Landesmedienanstalt 

zugewiesen werden. 

(2) Werden den Landesmedienanstalten Übertragungskapazitäten zugeordnet, 

bestimmen sie unverzüglich Beginn und Ende einer Ausschlussfrist, innerhalb 

der schriftliche Anträge auf Zuweisung von Übertragungskapazitäten gestellt 

werden können. Beginn und Ende der Antragsfrist, das Verfahren und die we-

sentlichen Anforderungen an die Antragstellung, insbesondere wie den Anforde-

rungen dieses Staatsvertrages zur Sicherung der Meinungsvielfalt genügt wer-

den kann, sind von den Landesmedienanstalten zu bestimmen und in geeigneter 

Weise zu veröffentlichen (Ausschreibung). 

(3) Kann nicht allen Anträgen auf Zuweisung von Übertragungskapazitäten ent-

sprochen werden, wirkt die zuständige Landesmedienanstalt auf eine Verständi-

gung zwischen den Antragstellern hin. Kommt eine Verständigung zustande, legt 
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sie diese ihrer Entscheidung über die Aufteilung der Übertragungskapazitäten zu 

Grunde, wenn nach den vorgelegten Unterlagen erwartet werden kann, dass in 

der Gesamtheit der Angebote die Vielfalt der Meinungen zum Ausdruck kommt. 

(4) Lässt sich innerhalb der von der zuständigen Landesmedienanstalt zu be-

stimmenden angemessenen Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die 

vorgesehene Aufteilung voraussichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt, 

weist die zuständige Landesmedienanstalt dem Antragssteller die Übertragungs-

kapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, dass sein Angebot 

1. die Meinungsvielfalt fördert, 

2. auch das öffentliche Geschehen, die politischen Ereignisse sowie das kultu-

relle Leben darstellt und 

3. bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen zu 

Wort kommen lässt. 

In die Auswahlentscheidung ist ferner einzubeziehen, ob das Angebot wirtschaft-

lich tragfähig erscheint sowie Nutzerinteressen und -akzeptanz hinreichend be-

rücksichtigt. Für den Fall, dass die Übertragungskapazität einem Anbieter einer 

Plattform zugewiesen werden soll, ist des Weiteren zu berücksichtigen, ob das 

betreffende Angebot den Zugang von Fernseh- und Hörfunkveranstaltern sowie 

Anbietern von vergleichbaren Telemedien einschließlich elektronischer Pro-

grammführer zu angemessenen Bedingungen ermöglicht und den Zugang chan-

cengleich und diskriminierungsfrei gewährt. 

(5) Die Zuweisung von Übertragungskapazitäten erfolgt für die Dauer von zehn 

Jahren. Eine einmalige Verlängerung um zehn Jahre ist zulässig. Die Zuweisung 

ist sofort vollziehbar. Wird eine zugewiesene Übertragungskapazität nach Ablauf 

von zwölf Monaten nach Zugang der Zuweisungsentscheidung nicht genutzt, 

kann die zuständige Landesmedienanstalt die Zuweisungsentscheidung nach § 

38 Abs. 4 Nr. 2 b widerrufen. Auf Antrag des Zuweisungsempfängers kann die 

Frist verlängert werden. 

§ 51b 

Weiterverbreitung 

(1) Die zeitgleiche und unveränderte Weiterverbreitung von bundesweit emp-

fangbaren Fernsehprogrammen, die in Europa in rechtlich zulässiger Weise und 

entsprechend den Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über das 

grenzüberschreitende Fernsehen veranstaltet werden, ist zulässig. Die Weiter-

verbreitung von Fernsehprogrammen kann unter Beachtung europäischer rund-

funkrechtlicher Regelungen ausgesetzt werden. 
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(2) Veranstalter anderer als der in Absatz 1 genannten Fernsehprogramme ha-

ben die Weiterverbreitung mindestens einen Monat vor Beginn bei der Landes-

medienanstalt anzuzeigen, in deren Geltungsbereich die Programme verbreitet 

werden sollen. Die Anzeige kann auch der Plattformbetreiber vornehmen. Die 

Anzeige muss die Nennung eines Programmverantwortlichen, eine Beschrei-

bung des Programms und die Vorlage einer Zulassung oder eines vergleichba-

ren Dokuments beinhalten. Die Weiterverbreitung ist dem Betreiber der Plattform 

zu untersagen, wenn das Rundfunkprogramm nicht den Anforderungen des § 3 

oder des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages entspricht oder wenn der Veran-

stalter nach dem geltenden Recht des Ursprungslandes zur Veranstaltung von 

Rundfunk nicht befugt ist oder wenn das Programm nicht inhaltlich unverändert 

verbreitet wird. 

(3) Landesrechtliche Regelungen zur analogen Kanalbelegung für Rundfunk sind 

zulässig, soweit sie zur Erreichung klar umrissener Ziele von allgemeinem Inte-

resse erforderlich sind. Sie können insbesondere zur Sicherung einer pluralisti-

schen, am Gebot der Meinungsvielfalt orientierten, Medienordnung getroffen 

werden. Einzelheiten, insbesondere die Rangfolge bei der Belegung der Kabel-

kanäle, regelt das Landesrecht. 

§ 52 

Plattformen 

(1) Die nachstehenden Regelungen gelten für Plattformen auf allen technischen 

Übertragungskapazitäten. Mit Ausnahme der §§ 52a und f gelten sie nicht für 

Anbieter von  

1. Plattformen in offenen Netzen (Internet, UMTS oder vergleichbare Netze), 

soweit sie dort über keine marktbeherrschende Stellung verfügen, 

2. Plattformen, die sich auf die unveränderte Weiterleitung eines Gesamtange-

botes beschränken, das den Vorgaben dieses Abschnitts entspricht, 

3. drahtgebundenen Plattformen mit in der Regel weniger als 10.000 ange-

schlossenen Wohneinheiten oder 

4. drahtlosen Plattformen mit in der Regel weniger als 20.000 Nutzern. 

Die Landesmedienanstalten legen in den Satzungen und Richtlinien nach § 53 

fest, welche Anbieter unter Berücksichtigung der regionalen und lokalen Verhält-

nisse den Regelungen nach Satz 2 unterfallen. 

(2) Eine Plattform darf nur betreiben, wer den Anforderungen des § 20a Abs. 1 

und 2 genügt. 
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(3) Private Anbieter, die eine Plattform mit Rundfunk und vergleichbaren Tele-

medien anbieten wollen, müssen dies mindestens einen Monat vor Inbetrieb-

nahme der zuständigen Landesmedienanstalt anzeigen. Die Anzeige hat zu ent-

halten 

1. Angaben entsprechend § 20a Abs. 1 und 2 und 

2. die Darlegung, wie den Anforderungen der §§ 52a bis 52d entsprochen wer-

den soll. 

§ 52a 

Regelungen für Plattformen 

(1) Für die Angebote in Plattformen gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die 

Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(2) Plattformanbieter sind für eigene Programme und Dienste verantwortlich. Bei 

Verfügungen der Aufsichtsbehörden gegen Programme und Dienste Dritter, die 

über die Plattform verbreitet werden, sind diese zur Umsetzung dieser Verfügung 

verpflichtet. Sind Maßnahmen gegenüber dem Verantwortlichen von Program-

men und Diensten nach Satz 2 nicht durchführbar oder nicht Erfolg verspre-

chend, können Maßnahmen zur Verhinderung des Zugangs von Programmen 

und Diensten auch gegen den Plattformanbieter gerichtet werden, sofern eine 

Verhinderung technisch möglich und zumutbar ist. 

(3) Der Anbieter einer Plattform darf ohne Zustimmung des jeweiligen Rundfunk-

veranstalters dessen Programme und vergleichbare Telemedien inhaltlich und 

technisch nicht verändern sowie einzelne Rundfunkprogramme oder Inhalte nicht 

in Programmpakete aufnehmen oder in anderer Weise entgeltlich oder unent-

geltlich vermarkten. Technische Veränderungen, die ausschließlich einer effi-

zienten Kapazitätsnutzung dienen und die Einhaltung des vereinbarten Quali-

tätsstandards nicht beeinträchtigen, sind zulässig.  

§ 52b 

Belegung von Plattformen 

(1) Für Plattformen privater Anbieter mit Fernsehprogrammen gelten die nach-

folgenden Bestimmungen: 

1. Der Plattformanbieter hat innerhalb einer technischen Kapazität im Umfang 

von höchstens einem Drittel der für die digitale Verbreitung von Rundfunk 

zur Verfügung stehenden Gesamtkapazität sicherzustellen, dass 
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a) die erforderlichen Kapazitäten für die für die bundesweite Verbreitung 

gesetzlich bestimmten gebührenfinanzierten Programme sowie für die 

Dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einschließlich 

programmbegleitender Dienste, zur Verfügung stehen; die im Rahmen 

der Dritten Programme verbreiteten Landesfenster sind nur innerhalb 

der Länder zu verbreiten, für die sie gesetzlich bestimmt sind,  

b) die Kapazitäten für die privaten Fernsehprogramme, die Regionalfenster 

gemäß § 25 enthalten, zur Verfügung stehen, 

c) die Kapazitäten  für die im jeweiligen Land zugelassenen regionalen und 

lokalen Fernsehprogramme sowie die Offenen Kanäle zur Verfügung 

stehen; die landesrechtlichen Sondervorschriften für Offene Kanäle und 

vergleichbare Angebote bleiben unberührt, 

d) die technischen Kapazitäten nach Buchstabe a bis c im Verhältnis zu 

anderen digitalen Kapazitäten technisch gleichwertig sind, 

2. innerhalb einer weiteren technischen Kapazität im Umfang der Kapazität 

nach Nummer 1 trifft der Plattformanbieter die Entscheidung über die Bele-

gung mit in digitaler Technik verbreiteten Fernsehprogrammen und Teleme-

dien, soweit er darin unter Einbeziehung der Interessen der angeschlosse-

nen Teilnehmer eine Vielzahl von Programmveranstaltern sowie ein vielfälti-

ges Programmangebot an Vollprogrammen, nicht entgeltfinanzierten Pro-

grammen, Spartenprogrammen und Fremdsprachenprogrammen einbezieht 

sowie vergleichbare Telemedien angemessen berücksichtigt, 

3. innerhalb der darüber hinausgehenden technischen Kapazitäten trifft er die 

Entscheidung über die Belegung allein nach Maßgabe der allgemeinen Ge-

setze. 

Reicht die Kapazität zur Belegung nach Satz 1 nicht aus, sind die Grundsätze 

des Satzes 1 entsprechend der zur Verfügung stehenden Gesamtkapazität an-

zuwenden; dabei haben die für das jeweilige Verbreitungsgebiet gesetzlich be-

stimmten gebührenfinanzierten Programme und programmbegleitende Dienste 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Vorrang unbeschadet der angemessenen 

Berücksichtigung der Angebote nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und c. 

 

(2) Für Plattformen privater Anbieter mit Hörfunkprogrammen gelten die nachfol-

genden Bestimmungen. Der Plattformanbieter hat  sicherzustellen, dass  

1. innerhalb einer technischen Kapazität im Umfang von höchstens einem Drit-

tel der für die digitale Verbreitung von Hörfunk zur Verfügung stehenden 

Gesamtkapazität die technischen Kapazitäten für die in dem jeweiligen 

Verbreitungsgebiet gesetzlich bestimmten gebührenfinanzierten Programme 
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und programmbegleitenden Dienste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zur 

Verfügung stehen, 

2. innerhalb einer weiteren technischen Übertragungskapazität im Umfang 

nach Nummer 1 trifft der Plattformanbieter die Entscheidung über die Bele-

gung mit in digitaler Technik verbreiteten Hörfunkprogrammen und Teleme-

dien, soweit er darin unter Einbeziehung der Interessen der angeschlosse-

nen Teilnehmer ein vielfältiges Angebot und eine Vielfalt der Anbieter im je-

weiligen Verbreitungsgebiet angemessen berücksichtigt, 

3. innerhalb der darüber hinausgehenden technischen Kapazität trifft er die 

Entscheidung über die Belegung allein nach Maßgabe der allgemeinen Ge-

setze. 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Werden Hörfunk- und Fernsehprogramme auf 

einer Plattform verbreitet, sind die Programme nach Satz 2 Nr. 1 im Rahmen der 

Kapazität nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a zu berücksichtigen. 

(3) Der Plattformanbieter ist von den Anforderungen nach Absatz 1 und 2 befreit, 

soweit  

1. der Anbieter der zuständigen Landesmedienanstalt nachweist, dass er 

selbst oder ein Dritter den Empfang der entsprechenden Angebote auf ei-

nem gleichartigen Übertragungsweg und demselben Endgerät unmittelbar 

und ohne zusätzlichen Aufwand ermöglicht, oder  

2. das Gebot der Meinungsvielfalt bereits im Rahmen der Zuordnungs- oder 

Zuweisungsentscheidung nach den §§ 51 oder 51a berücksichtigt wurde. 

(4) Die Entscheidung über die Belegung von Plattformen trifft der Anbieter der 

Plattform. Programme, die dem Plattformanbieter gemäß § 28 zugerechnet wer-

den können oder von ihm exklusiv vermarktet werden, bleiben bei der Erfüllung 

der Anforderungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 außer Betracht. Der Anbieter einer 

Plattform hat die Belegung von Rundfunkprogrammen oder Telemedien der zu-

ständigen Landesmedienanstalt spätestens einen Monat vor ihrem Beginn anzu-

zeigen. Werden die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 nicht erfüllt, erfolgt die 

Auswahl der zu verbreitenden Rundfunkprogramme nach Maßgabe dieses 

Staatsvertrages und des Landesrechts durch die zuständige Landesmedienan-

stalt. Zuvor ist dem Anbieter einer Plattform eine angemessene Frist zur Erfül-

lung der gesetzlichen Voraussetzungen zu setzen. Bei Änderung der Belegun-

gen gelten die Sätze 1 bis 5 entsprechend. 
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§ 52c 

Technische Zugangsfreiheit 

(1) Anbieter von Plattformen, die Rundfunk und vergleichbare Telemedien 

verbreiten, haben zu gewährleisten, dass die eingesetzte Technik ein vielfältiges 

Angebot ermöglicht. Zur Sicherung der Meinungsvielfalt dürfen Anbieter von 

Rundfunk und vergleichbaren Telemedien einschließlich elektronischer Pro-

grammführer weder unmittelbar noch mittelbar 

1. durch Zugangsberechtigungssysteme, 

2. durch Schnittstellen für Anwendungsprogramme, 

3. durch Benutzeroberflächen, die den ersten Zugriff auf die Angebote herstel-

len, oder 

4. durch sonstige technische Vorgaben zu den Nummern 1 bis 3 auch gegen-

über Herstellern digitaler Rundfunkempfangsgeräte 

bei der Verbreitung ihrer Angebote unbillig behindert oder gegenüber gleicharti-

gen Anbietern ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich behandelt 

werden. 

(2) Die Verwendung eines Zugangsberechtigungssystems oder eines Systems 

nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 oder einer Schnittstelle für Anwendungsprogramme 

und die Entgelte hierfür sind der zuständigen Landesmedienanstalt unverzüglich 

anzuzeigen. Satz 1 gilt für Änderungen entsprechend. Der zuständigen Landes-

medienanstalt sind auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

§ 52d 

Entgelte, Tarife 

Anbieter von Programmen und vergleichbaren Telemedien dürfen durch die 

Ausgestaltung der Entgelte und Tarife nicht unbillig behindert oder gegenüber 

gleichartigen Anbietern ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich be-

handelt werden. Die Verbreitung von Angeboten nach § 52b Abs. 1 Nr. 1 und 2 

oder § 52b Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 hat zu angemessenen Bedin-

gungen zu erfolgen. Entgelte und Tarife für Angebote nach § 52b Abs. 1 Satz 1 

oder Abs. 2 Satz 2 sind offenzulegen. Entgelte und Tarife sind im Rahmen des 

Telekommunikationsgesetzes so zu gestalten, dass auch regionale und lokale 

Angebote zu angemessenen und chancengleichen Bedingungen verbreitet wer-

den können. Die landesrechtlichen Sondervorschriften für Offene Kanäle und 

vergleichbare Angebote bleiben unberührt. 

 



Drucksache 16/1824 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 16. Wahlperiode 

 

32 

§ 52e 

Vorlage von Unterlagen, Zusammenarbeit mit der 

Regulierungsbehörde für Telekommunikation 

(1) Anbieter von Plattformen sind verpflichtet, die erforderlichen Unterlagen der 

zuständigen Landesmedienanstalt auf Verlangen vorzulegen. §§ 21 bis 24 gelten 

entsprechend. 

(2) Ob ein Verstoß gegen § 52c Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder § 52d vorliegt, ent-

scheidet bei Plattformanbietern, die zugleich Anbieter der Telekom-

munikationsdienstleistung sind, die zuständige Landesmedienanstalt im Beneh-

men mit der Regulierungsbehörde für Telekommunikation. 

§ 52f 

Maßnahmen durch die zuständige Landesmedienanstalt 

Verstößt ein Plattformanbieter gegen die Bestimmungen dieses Staatsvertrages 

oder des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages, gilt § 38 Abs. 2 entsprechend. 

§ 53 

Satzungen, Richtlinien 

Die Landesmedienanstalten regeln durch Satzungen und Richtlinien Einzelheiten 

zur Konkretisierung der sie betreffenden Bestimmungen dieses Abschnitts mit 

Ausnahme des § 51. Dabei ist die Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung 

für den Empfängerkreis in Bezug auf den jeweiligen Übertragungsweg zu be-

rücksichtigen. 

§ 53a 

Überprüfungsklausel 

Dieser Abschnitt sowie die ergänzenden landesrechtlichen Regelungen werden 

regelmäßig alle drei Jahre, erstmals zum 31. August 2011 entsprechend Artikel 

31 Abs. 1 der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektroni-

schen Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie) überprüft. 
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§ 53b 

Bestehende Zulassungen, Zuordnungen, Zuweisungen, 

 Anzeige von bestehenden Plattformen 

(1) Bestehende Zulassungen, Zuordnungen und Zuweisungen für bundesweite 

Anbieter gelten bis zu deren Ablauf fort. Bestehende Zulassungen und Zuwei-

sungen für Fensterprogrammveranstalter sollen bis zum 31. Dezember 2009 un-

beschadet von Vorgaben des § 25 Abs. 4 Satz 4 verlängert werden.  

(2) Anbieter von Plattformen, die bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages bereits 

in Betrieb sind, müssen die Anzeige nach § 52 Abs. 3 spätestens sechs Monate 

nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages stellen.“ 

23. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele“. 

b) Es wird folgender neuer Absatz 4 angefügt: 

„(4) Für Gewinnspiele in vergleichbaren Telemedien (Telemedien, die an die 

Allgemeinheit gerichtet sind) gilt § 8a entsprechend.“ 

24. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Einhaltung der Bestimmungen für Telemedien einschließlich der allge-

meinen Gesetze und der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der per-

sönlichen Ehre mit Ausnahme des Datenschutzes wird durch nach Landes-

recht bestimmte Aufsichtsbehörden überwacht.“ 

b) In Absatz 3 wird folgender neuer Satz 7 angefügt: 

„Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden zur Durchsetzung der Vorschriften 

der allgemeinen Gesetze und der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

der persönlichen Ehre bleiben unberührt.“ 

25. In § 63 wird folgender neuer Satz 3 angefügt: 

„Abweichende Regelungen zu § 7 Abs. 8 1. Variante zur Umsetzung von Vorga-

ben der Landesverfassung sind zulässig.“ 
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Artikel 2 

Änderung des ZDF-Staatsvertrages 

In § 21 Abs. 1 Buchst. m des ZDF-Staatsvertrages vom 31. August 1991, zuletzt ge-

ändert durch den Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 

10. Oktober 2006, werden die Worte "des Deutschen Sportbundes" ersetzt durch die 

Worte "des Deutschen Olympischen Sportbundes". 

 

 

Artikel 3 

Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages 

In § 21 Abs. 1 Buchst. m des Deutschlandradio-Staatsvertrages vom 17. Juni 1993, 

zuletzt geändert durch den Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31. Juli 

bis 10. Oktober 2006 wird die Bezeichnung "Deutsche Angestelltengewerkschaft, 

Landesverband Hamburg“ ersetzt durch die Bezeichnung "ver.di - Vereinte Dienst-

leistungsgewerkschaft e.V., Landesbezirk Hamburg". 

 

 

Artikel 4 

Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 

§ 14 Abs. 8 bis 10 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages vom 10. bis 

27. September 2002, zuletzt geändert durch den Neunten Rundfunkänderungs-

staatsvertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006, wird gestrichen. 

 

 

Artikel 5 

Änderung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 

Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch 

den Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006, 

wird wie folgt geändert: 
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1. § 6 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

"(2) Der Antragsteller hat die Voraussetzungen für die Befreiung von der Rund-

funkgebührenpflicht durch Vorlage einer entsprechenden Bestätigung des Leis-

tungsträgers im Original oder die Vorlage des entsprechenden Bescheides im 

Original oder in beglaubigter Kopie nachzuweisen." 

2. § 8 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 

"(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt oder die von ihr beauftragte Stelle 

nach Absatz 2 kann zur Feststellung, ob ein den Vorschriften dieses Staatsver-

trages genügendes Rundfunkteilnehmerverhältnis besteht, und zur Verwaltung 

von Rundfunkteilnehmerverhältnissen personenbezogene Daten bei nichtöffent-

lichen Stellen ohne Kenntnis des Betroffenen erheben, verarbeiten oder nutzen. 

Voraussetzung dafür ist, dass 

1. die Datenbestände dazu geeignet sind, Rückschlüsse auf die Gebühren-

pflicht zuzulassen, insbesondere durch Abgleich mit dem Bestand der nach 

§ 3 angemeldeten Rundfunkteilnehmer und 

2. sich die Daten auf Angaben zu 

a) Zugehörigkeit des Betroffenen zu einer bestimmten Personengruppe, 

b) Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnungen, 

c) Vor- und Familiennamen, 

d) Titel, 

e) Anschrift und 

f) Geburtsdatum 

beschränken und kein erkennbarer Grund zu der Annahme besteht, dass 

der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhe-

bung, Verarbeitung oder Nutzung hat. 

Es dürfen keine Daten, die Rückschlüsse auf tatsächliche oder persönliche Ver-

hältnisse liefern könnten, an die übermittelnde Stelle rückübermittelt werden. Die 

Daten sind spätestens zwölf Monate nach ihrer Erhebung zu löschen. Sie sind 

unverzüglich zu löschen bei Feststellung des Nichtbestehens oder des Beste-

hens eines Rundfunkteilnehmerverhältnisses, das den Voraussetzungen dieses 

Staatsvertrages entspricht. Das Verfahren der regelmäßigen Datenübermittlung 

durch die Meldebehörden nach den Meldegesetzen oder Meldedatenvermitt-

lungsverordnungen der Länder bleibt unberührt." 
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Artikel 6 

Übergangsbestimmung, Kündigung, 

Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

(1) Die laufende Amtsperiode der KJM endet zum 31. März 2012.  

(2) Für die Kündigung der in Artikel 1 bis 5 geänderten Staatsverträge sind die dort 

vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. 

(3) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. September 2008 in Kraft. Sind bis zum 31. August 

2008 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Mi-

nisterpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(4) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den 

Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 

(5) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages, des 

ZDF-Staatsvertrages, des Deutschlandradio-Staatsvertrages, des Jugendmedien-

schutz-Staatsvertrages und des Rundfunkgebührenstaatsvertrages in der Fassung, 

die sich aus den Artikeln 1 bis 5 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen. 
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Für das Land Baden-Württemberg: 
 
 
Berlin, den 19. Dezember 2007 Günther H. Oettinger 
 
 
 
Für den Freistaat Bayern: 
 
 
Berlin, den 19. Dezember 2007 Günther Beckstein 
 
 
 
Für das Land Berlin: 
 
 
Berlin, den 19. Dezember 2007 Klaus Wowereit 
 
 
 
Für das Land Brandenburg: 
 
 
Berlin, den 19. Dezember 2007 M. Platzeck 
 
 
 
Für die Freie Hansestadt Bremen:  
 
 
Berlin, den 19. Dezember 2007 Jens Böhrnsen 
 
 
 
Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 
 
 
Berlin, den 19. Dezember 2007 Ole von Beust 
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Für das Land Hessen: 

 

 

Berlin, den 19. Dezember 2007 R. Koch 

 

 

 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

 

 

Berlin, den 19. Dezember 2007 H. Ringstorff 

 

 

 

Für das Land Niedersachsen: 

 

 
Berlin, den 19. Dezember 2007 Christian Wulff 
 

 

 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

 

 

Berlin, den 19. Dezember 2007 Jürgen Rüttgers 

 

 

 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

 

 

Berlin, den 19. Dezember 2007 Kurt Beck 

 

 

 

Für das Saarland: 

 

 

Berlin, den 19. Dezember 2007 Peter Müller 
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Für den Freistaat Sachsen: 
 
 
Berlin, den 19. Dezember 2007 Georg Milbradt 
 
 
 
Für das Land Sachsen-Anhalt: 
 
 
Berlin, den 19. Dezember 2007 Böhmer 
 
 
 
Für das Land Schleswig-Holstein: 
 
 
Berlin, den 19. Dezember 2007 Peter Harry Carstensen 
 
 
 
Für den Freistaat Thüringen: 
 
 
Berlin, den 19. Dezember 2007 Dieter Althaus 
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Protokollerklärungen 

 

 

Protokollerklärung der Länder Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 

und des Saarlandes zu § 53 b Abs. 1 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages 

 

Die Länder Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland bekräf-

tigen das Ziel des § 25 Abs. 4 Satz 4 Rundfunkstaatsvertrag, dass Fensterpro-

grammveranstalter und Hauptprogrammveranstalter nicht im Verhältnis eines ver-

bundenen Unternehmens zueinander stehen sollen. Sie halten es daher unbe-

schadet des § 53 b Absatz 1 Satz 2 für zulässig, bei anstehenden Zulassungen von 

Fensterprogrammveranstaltern schon vor dem 31.Dezember 2009 das Normziel des 

§ 25 Abs. 4 Satz 4 zu erreichen. 

 

 

Protokollerklärung der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes 

Schleswig-Holstein zu § 53 b Abs. 1 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages 

 

Die Freie und Hansestadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein begrüßen die 

Verlängerung bestehender Zulassungen für Fensterprogrammveranstalter als einen 

Beitrag zur Rechts- und Investitionssicherheit. Bereits in der Begründung zum 

8. Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde die Auffassung der Länder zum Ausdruck 

gebracht, dass die gesellschaftsrechtliche Struktur des Fensterveranstalters nur ein 

Element der Vielfaltssicherung sein kann und nicht in direktem Zusammenhang mit 

der Qualität der regionalen Berichterstattung steht. Anders als bei der Sendezeit für 

unabhängige Dritte gemäß § 31 des Rundfunkstaatsvertrags ist die gesellschafts-

rechtliche Trennung daher nicht zwingend vorgeschrieben worden. 

 

Die bestehenden Regionalfensterprogramme beweisen, dass eine hochwertige und 

redaktionell unabhängige Regionalberichterstattung auch von mit dem Hauptpro-

grammveranstalter verbundenen Unternehmen gewährleistet werden kann. Die Freie 

und Hansestadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein begrüßen daher, dass 

mit der jetzt geregelten Verlängerung der bestehenden Zulassungen die nunmehr 

dringend anstehende Überprüfung der Vorgabe des § 25 Abs. 4 Satz 4 des Rund-

funkstaatsvertrags (gesellschaftsrechtliche Trennung von Haupt- und Fensterpro-

grammveranstalter) verbunden wird. Die Freie und Hansestadt Hamburg und das 

Land Schleswig-Holstein sehen vor diesem Hintergrund auch weiterhin keine Veran-
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lassung, gesellschaftsrechtliche Veränderungen vorzugeben, wenn die redaktionelle 

Unabhängigkeit im Übrigen gewährleistet ist.  

 

 

Protokollerklärung des Landes Niedersachsen zu § 52 b Abs. 1 Satz 2 des 

Rundfunkstaatsvertrages 

 

Das Land Niedersachsen hält eine Überprüfung der Vorgabe des § 25 Abs. 4 Satz 4 

bis zum 30. Juni 2009 für sinnvoll. Auf der Grundlage des Ergebnisses einer Evalua-

tion der regionalen Berichterstattung soll entschieden werden, inwiefern das Ziel der 

Norm weiterverfolgt wird.  

 

 

Protokollerklärung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Rundfunk-

gebührenstaatsvertrag 

 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern erwartet im Rahmen der anstehenden Struktur-

reform ein Rundfunkgebührenmodell, das aufkommensneutral ist sowie die soziale 

Gerechtigkeit und Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern verbessert. Das Ver-

fahren soll transparent sein, einen möglichst geringen Verwaltungsaufwand haben 

und den Datenschutz berücksichtigen.  

 

 

Protokollerklärung der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-

Holstein zu § 5 Abs. 2 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 

 

Für den Fall, dass ein Gebührenmodell aufrechterhalten wird, welches Befreiungs-

tatbestände für das Hotelgewerbe generell weiterhin erforderlich macht, streben die 

Länder  Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein an, dass Vermieter mit 

nur einer Ferienwohnung ebenfalls nur 50 vom Hundert der Rundfunkgebühr für die 

dort bereitgehaltenen Geräte zahlen müssen. 
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Begründung 

zum Zehnten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Zehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

 

A. Allgemeines 

Die Regierungschefs der Länder haben am 19. Dezember 2007 den Zehnten Rund-

funkänderungsstaatsvertrag unterzeichnet. 

Die Änderungen des Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages betreffen den 

Rundfunkstaatsvertrag, den ZDF-Staatsvertrag, den Deutschlandradio-Staatsvertrag, 

den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag und den Rundfunkgebührenstaatsvertrag. 

Änderungen des Rundfunkstaatsvertrages in Artikel 1 bilden den Schwerpunkt der 

Regelungen des Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages. Dies betrifft etwa die 

neu geschaffene Möglichkeit, Veranstalter von privatem bundesweit verbreiteten 

Rundfunk zentral zuzulassen (§ 20a des Rundfunkstaatsvertrages, Artikel 1 Nr. 11 

des Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages). Ein weiteres wichtiges Element ist 

die Reform der Landesmedienanstalten im 4. Unterabschnitt des III. Abschnitts des 

Rundfunkstaatsvertrages (§ 35 ff. des Rundfunkstaatsvertrages, Artikel 1 Nr. 16 des 

Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages). Neben der bereits bestehenden  

Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) und der 

Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) wird nunmehr die Kommission für Zu-

lassung und Aufsicht (ZAK) für private Rundfunkveranstalter und Plattformanbieter 

geschaffen. Für Auswahlentscheidungen kommt die Gremienvorsitzendenkonferenz 

(GVK) zum Zuge.  

Ein weiterer Bereich ist die bundesweite Zuordnung und Zuweisung von Übertra-

gungskapazitäten nach den §§ 50 ff. in dem neu gefassten V. Abschnitt des Rund-

funkstaatsvertrages (Artikel 1 Nr. 22 des Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertra-

ges). Damit wird es erstmals möglich, bundesweit einheitlich drahtlose Übertra-

gungskapazitäten zuzuordnen bzw. zuzuweisen. Ergänzt werden diese Regelungen 

im V. Abschnitt des Rundfunkstaatsvertrages durch Bestimmungen für digitale Platt-

formen in den §§ 52 ff. des Rundfunkstaatsvertrages (Artikel 1 Nr. 21 des Zehnten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrages). Diese enthalten Belegungsregelungen für die 

einzelnen Plattformen und schließen damit die bisherigen Regelungen für digitale 

Breitbandkabelnetze mit ein. Der Anwendungsbereich erstreckt sich damit auf sämt-
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liche drahtlose und drahtgebundene Plattformen mit Ausnahme offener Netze (Inter-

net, UMTS - Universal Mobile Telecommunication System - oder vergleichbare Net-

ze). Ergänzt werden die Bestimmungen über die Belegung von Plattformen durch 

Bestimmungen zur technischen Zugangsfreiheit und zu Entgelten und Tarifen in §§ 

52c und 52d des Rundfunkstaatsvertrages (Artikel 1 Nr. 22 des Zehnten Rundfunk-

änderungsstaatsvertrages). Die Artikel 2 und 3 enthalten Anpassungen zu den ent-

sendungsberechtigten Organisationen beim ZDF und beim Deutschlandradio. Artikel 

4 streicht eine Regelung im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, die nunmehr in den 

Rundfunkstaatsvertrag übernommen wird. Artikel 5 betrifft die Änderung des Rund-

funkgebührenstaatsvertrages. Damit soll zum einen der Nachweis für den Antragstel-

ler bei einem Antrag auf Rundfunkgebührenbefreiung erleichtert werden (§ 6 Abs. 2 

des Rundfunkgebührenstaatsvertrages, Artikel 5 Nr. 1 des Zehnten Rundfunkände-

rungsstaatsvertrages). Zum anderen wird der Erwerb und die Nutzung von Datenbe-

ständen für die Feststellung und die Verwaltung von Rundfunkteilnehmerverhältnis-

sen durch die Landesrundfunkanstalten auf eine sichere Rechtsgrundlage gestellt (§ 

8 Abs. 4 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages, Artikel 5 Nr. 2 des Zehnten Rund-

funkänderungsstaatsvertrages).  

Mit dem vorliegenden Regelungswerk wird der Ordnungsrahmen für das Medienrecht 

der Länder weiter fortentwickelt. Die Reform der Landesmedienanstalten und ein ver-

lässlicher Rechtsrahmen für bundesweite Rundfunkveranstalter und Plattformanbie-

ter soll für die Anbieter Rechts- und Planungssicherheit leisten. Gleichzeitig sichern 

die übrigen Änderungen die Fortentwicklung des dualen Rundfunksystems. Dabei 

wird die Form eines Artikelstaatsvertrages gewählt. Artikel 6 Abs. 5 enthält die Er-

mächtigung für die Länder, den Wortlaut der geänderten Staatsverträge in der Fas-

sung, die sich aus dem Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag ergibt, mit neuem 

Datum bekannt zu machen. 

Die in den nachfolgenden Artikeln aufgeführten Staatsverträge behalten dabei jedoch 

ihre rechtliche Selbstständigkeit. 
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B. Zu den einzelnen Artikeln 

I. 

Begründung zu Artikel 1 

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages 

1. Allgemeines 

Die Modifikationen des Rundfunkstaatsvertrages betreffen im Wesentlichen die Zu-

lassung bundesweiter Veranstalter (§ 20a), die Reform der Landesmedienanstalten 

mit der Bildung der neuen Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK), der Über-

tragung von zusätzlichen Aufgaben auf die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK), 

und Modifikationen bei der Besetzung der Kommission zur Ermittlung der Konzentra-

tion im Medienbereich (KEK). Ein weiterer Bereich betrifft die neu geschaffene Mög-

lichkeit, bundesweite Übertragungskapazitäten einheitlich Rundfunkveranstaltern und 

Plattformanbietern zuzuordnen bzw. zuzuweisen (§§ 50 ff.). Ergänzt werden diese 

Regelungen durch Bestimmungen für Plattformen, die die Anzeige und die Voraus-

setzung des Plattformbetriebs (§ 52), die inhaltlichen Anforderungen (§ 52a), die digi-

tale Belegung (§ 52b), die technische Zugangsfreiheit (§ 52c) sowie die Entgelte und 

Tarife (§ 52d) betreffen. Dabei obliegt die nähere Ausgestaltung der jeweiligen Rege-

lungen gemäß § 53 den Satzungen und Richtlinien der Landesmedienanstalten.  

2. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Nummer 1 

Mit Nummer 1 wird die Bezeichnung „Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien 

(Rundfunkstaatsvertrag)“ ergänzt um die Kurzbezeichnung  „- RStV -“. Damit soll bei 

Verweisungen auf diesen Staatsvertrag ermöglicht werden, dass neben der Langfas-

sung auch die Kurzbezeichnung „RStV“ verwandt werden kann.  

Zu Nummer 2 

Nummer 2 enthält die aufgrund der nachfolgenden Änderungen notwendig werden-

den Anpassungen des Inhaltsverzeichnisses. 

Zu Nummer 3 

Nummer 3 enthält die notwendigen Anpassungen und Ergänzungen hinsichtlich der 

Definitionen des Staatsvertrages.  



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 16. Wahlperiode Drucksache 16/1824 

 

45 

Die neu angefügte Nummer 10 enthält die Beschreibung des Plattformanbieters. 

Dies ist erforderlich, da der Staatsvertrag in §§ 52 ff. Regelungen für Plattformanbie-

ter trifft. Dies sind zum einen Anzeigepflichten, zum anderen inhaltliche Vorgaben, u. 

a. für die Belegung von Plattformen mit Angeboten von Rundfunk und Telemedien. 

Auch bundesweite Übertragungskapazitäten können nach § 51a Plattformanbietern 

zugewiesen werden. Plattformanbieter sind zum einen vom reinen Telekommunikati-

onsdiensteanbieter und zum anderen vom Rundfunkveranstalter abzugrenzen. Dabei 

ist durchaus möglich, dass ein Anbieter alle diese Funktionen in sich vereint.  Num-

mer 10 definiert als Plattformanbieter jemanden, der ein Gesamtangebot zusammen-

stellt, um es anderen zugänglich zu machen. Dies unterscheidet ihn vom Telekom-

munikationsdiensteanbieter, der lediglich die Telekommunikationsdienstleistung er-

bringt, ohne auf die Zusammenstellung des Angebotes Einfluss zu nehmen. Bei der 

Zusammenfassung von Angeboten muss es sich zumindest auch um Angebote Drit-

ter und nicht nur um eigene Angebote handeln. Jedoch kann der Plattformanbieter 

auch eigene Angebote in die Zusammenstellung aufnehmen. Bei dem Gesamtange-

bot muss es sich um eine Zusammenstellung auf einer technischen Plattform han-

deln. Dies können kabelgebundene, terrestrische oder satellitengestützte Plattformen 

sein. Entscheidend ist, dass der Plattformanbieter über die Zusammenstellung des 

Angebotes auf der Übertragungskapazität bestimmt. Deshalb stellt der 2. Halbsatz 

klar, dass Plattformanbieter nicht ist, wer Rundfunk oder vergleichbare Telemedien 

ausschließlich vermarktet. Nummer 10 enthält die Definition vergleichbarer Teleme-

dien als Telemedien, die an die Allgemeinheit gerichtet sind. Dies entspricht der bis-

herigen Definition in § 50. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch § 52 Abs. 

1, der bestimmte Plattformen weitgehend von den Regelungen dieses Staatsvertra-

ges ausnimmt.  

Die neu angefügte Nummer 11 bestimmt, wer als Rundfunkveranstalter anzusehen 

ist. Sie knüpft damit an den Rundfunkbegriff in § 2 Abs. 1 an. Rundfunkveranstalter 

ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wer auf die Gestaltung 

des Rundfunkprogramms Einfluss nehmen kann.  

Zu Nummer 4 

Mit Nummer 4 wird in § 8a eine Bestimmung über Gewinnspiele eingeführt. Satz 1 

stellt klar, dass Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele im Fernsehen und im Hör-

funk zulässig sind, wenn nur ein Entgelt von bis zu 0,50 € einschließlich gesetzlich 

geltender Mehrwertsteuer verlangt wird. Die Regelungen des Glücksspielstaatsver-

trages der Länder bleiben unberührt. Gewinnspiele müssen ferner dem Gebot der 

Transparenz und des Teilnehmerschutzes entsprechen (Satz 2). Die Sätze 3 bis 6 
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enthalten die weiteren Anforderungen. Diese beziehen sich für Gewinnspielsendun-

gen und Gewinnspiele auf die Transparenz und den Teilnehmerschutz, insbesondere 

den Jugendschutz. Zu einer Konkretisierung dieser Bestimmungen müssen die Lan-

desmedienanstalten gemäß § 46 Satz 1 für private Veranstalter Satzungen oder 

Richtlinien erlassen, die insbesondere die Ahndung von Verstößen und die Bedin-

gungen zur Teilnahme Minderjähriger näher bestimmen, d. h. regeln, wie die entgelt-

liche Teilnahme Minderjähriger bei bestimmten Gewinnspielen ausgeschlossen wird. 

Dementsprechende Richtlinien haben auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-

ten zu erlassen (§ 16a Satz 1). Allerdings dürfen die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten aus Gewinnspielsendungen und Gewinnspielen keine Einnahmen erzielen. 

Dies stellt der Verweis auf § 13 Abs. 1 Satz 3 in Satz 6 2. Halbsatz klar.  

Absatz 2 konkretisiert umfassend die Informationsrechte der zuständigen Stelle ge-

genüber den Veranstaltern von Gewinnspielsendungen und Gewinnspielen. 

Bei Verstößen privater Anbieter sieht § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 eine Bußgeldbewäh-

rung bis zu 500.000 € vor.  

Ferner gilt über die Verweisung in § 58 Abs. 4 (Nr. 23 des Zehnten Rundfunkände-

rungsstaatsvertrages) § 8a auch im Bereich der Telemedien.  

Zu Nummer 5 

Mit Nummer 5 wird als § 9b eine neue Bestimmung zum Verbraucherschutz ein-

gefügt. Sie betrifft die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über die Zusam-

menarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zu-

ständigen nationalen Behörden (ABl. EU Nr. L 364, S. 1), geändert durch Artikel 16 

Nr. 2 der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Mai 2005 (ABl. EU Nr. L 149,S. 22). Diese Verordnung bestimmt im Anhang zu 

Artikel 3a die von der Verordnung erfassten verbraucherschützenden Richtlinien. In 

Nummer 4 dieses Anhangs sind auch die Artikel 10 bis 21 der EG-Fernsehrichtlinie 

aufgeführt (Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung 

bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Aus-

übung der Fernsehtätigkeit (ABl. EU Nr.  L 298, S. 23), zuletzt geändert durch die 

Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. EU Nr. L 202, 

S. 60)). Damit sind auch die Bestimmungen der EG-Fernsehrichtlinie, die durch den 

Rundfunkstaatsvertrag umgesetzt sind, vom Anwendungsbereich der Verbraucher-

schutzverordnung erfasst. Der Bund hat durch das Gesetz über die Durchsetzung 

der Verbraucherschutzgesetze bei innergemeinschaftlichen Verstößen vom 21. De-
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zember 2006 (BGBl I Nr. 65, S. 3367), insbesondere mit Verabschiedung des EG-

Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes die notwendigen Durchführungsbestim-

mungen in seinem Kompetenzbereich erlassen. Vom Anwendungsbereich dieses 

Gesetzes ausgenommen sind jedoch die in der Umsetzungszuständigkeit der Länder 

liegende Richtlinien und damit die EG-Fernsehrichtlinie. Mit § 9b werden nunmehr 

die Bestimmungen des Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes im Rahmen einer 

dynamischen Verweisung für die Regelungen zu Werbung und Sponsoring im Rund-

funkstaatsvertrag für entsprechend anwendbar erklärt. Von der Verweisung einge-

schlossen ist § 3 des EG-Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes, der das Bun-

desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zentrale Verbindungs-

stelle benennt. Diese zentrale Verbindungsstelle ist damit auch Verbindungsstelle im 

Hinblick auf die Bestimmungen zu Werbung und Sponsoring im Rundfunkrecht. Aus-

genommen von der entsprechenden Anwendung sind die §§ 2, 9 und 12 des EG-

Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes, die Zuständigkeiten im Bundesbereich 

regeln. Die Anwendbarkeit der Regelungen des EG-

Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes setzt jedoch die Rüge eines innergemein-

schaftlichen Verstoßes voraus, ein Verstoß lediglich gegen über das Gemeinschafts-

recht hinausgehende strengere Bestimmungen, die die EG-Fernsehrichtlinie zulässt, 

reicht nicht aus.  

Die Verweisung erfasst damit insbesondere die im II. Abschnitt des EG-

Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes enthaltenen Bestimmungen zur Durch-

setzung der Gesetze zum Schutz der Verbraucherinteressen mit den §§ 4 ff. sowie 

die im V. Abschnitt  geregelten Rechtsbehelfe bei Verwaltungsmaßnahmen (§§ 13 

ff.). Damit wird auch hinsichtlich der Bestimmungen über Werbung und Sponsoring 

der EG-Fernsehrichtlinie der von der EG-Verbraucherschutzverordnung gewünsch-

ten Durchsetzung von Verbraucherschutzinteressen bei innergemeinschaftlichen 

Verstößen Geltung verschafft.  

Zu Nummer 6 

Nummer 6 erweitert die Regelung für Pflichthinweise im Rahmen der Werbung in § 

16 Abs. 4 für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Für den privaten Rundfunk wird die 

parallele Regelung mit Nummer 17 in § 45 Abs. 3 getroffen. Nach der bisherigen Re-

gelung in § 16 Abs. 4 und § 45 Abs. 3 wurden lediglich Pflichthinweise im Sinne des 

Heilmittelwerbegesetzes nicht auf die Dauer der Werbung angerechnet. Aufgrund 

gesetzlich oder staatsvertraglich vorgesehener Pflichthinweise hat sich der Bedarf 

ergeben, Pflichthinweise generell bei der Berechnung der Dauer der Werbung außer 
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Betracht zu lassen. Damit ist die Norm offen für die Einführung weiterer Pflichthin-

weise. 

Zu Nummer 7 

Mit Nummer 7 wird die Befugnis zum Erlass von Richtlinien zur Durchführung einzel-

ner Bestimmungen dieses Staatsvertrages im Hinblick auf die neu eingefügte Be-

stimmung in § 8a zu Gewinnspielen für die in der ARD zusammengeschlossenen 

Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio erweitert. Allerdings 

dürfen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten daraus keine Einnahmen erzielen 

(§ 13 Abs. 1 Satz 3). Eine parallele Bestimmung zu § 16a mit der Befugnis, für die 

entsprechenden Bestimmungen des Staatsvertrages Satzungen oder Richtlinien zu 

erlassen, findet sich für die Landesmedienanstalten in dem mit Nummer 19 neu ge-

fassten § 46 Abs. 1 Satz 1.  Die Änderung in Satz 1 (Buchstabe a) dient der Aufnah-

me von § 8a in die Aufzählung der Normen, zu denen Richtlinien erlassen werden 

können. Er bestimmt ferner, dass in der Richtlinie zu § 8a insbesondere die Bedin-

gungen zur Teilnahme Minderjähriger näher zu bestimmen sind. Dies ist erforderlich, 

da die Anforderung an den Jugendschutz je nach Ausgestaltung der Gewinnspiele 

unterschiedlich ist. Danach ist auch möglich, in den Richtlinien den Ausschluss der 

Teilnahme Minderjähriger vorzusehen. 

Der neu eingefügte Satz 3 (Buchstabe b) gibt im Hinblick auf die Geltung von § 8a 

insgesamt für den Rundfunk auch dem Deutschlandradio die Befugnis zum Erlass 

entsprechender Richtlinien.  

Zu Nummer 8 

Mit Nummer 8 wird die bisher in § 52a Abs. 2 enthaltene Bestimmung zur Digitalisie-

rung der Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus systematischen Grün-

den in den II. Abschnitt mit den Vorschriften über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

im Wesentlichen unverändert übernommen. In Satz 1 wird aber nunmehr allgemein 

bestimmt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem gesetzlichen Auftrag durch 

Nutzung aller Übertragungswege nachkommen kann. Bisher war diese Aussage auf 

die Verpflichtung zur Versorgung der Bevölkerung mit Rundfunk beschränkt. Mit die-

ser Änderung soll klargestellt werden, dass dies nicht nur für Rundfunkprogramme, 

sondern für alle vom gesetzlichen Auftrag umfassten Angebote des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks gilt. Dabei ist den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit Rechnung zu tragen.  
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Zu Nummer 9 

In Nummer 9 wird die Überschrift des 1. Unterabschnittes des III. Abschnittes neu 

gefasst. Dies ist erforderlich geworden, da nunmehr insbesondere die Fragen der 

Zulassung in einem eigenen Unterabschnitt von den verfahrensrechtlichen Vorschrif-

ten des II. Unterabschnittes getrennt werden. 

Zu Nummer 10 

Mit Nummer 10 wird § 20 Abs. 1 neu gefasst.  

Absatz 1 Satz 1 stellt in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtslage klar, dass 

private Veranstalter zur Veranstaltung von Rundfunk einer Zulassung bedürfen. Satz 

2 verweist für die Zulassung eines Veranstalters von bundesweit verbreitetem Rund-

funk auf die Bestimmung in § 20a. Die in den §§ 21 bis 39 enthaltenen Regelungen 

gelten dabei für Zulassungsverfahren von Veranstaltern bundesweit verbreiteten 

Rundfunks gleichermaßen. Für nicht bundesweiten Rundfunk richtet sich die Zulas-

sung im Übrigen nach Landesrecht.  

Die Ergänzung in Absatz 2 Satz 1 ist eine redaktionelle Folgeänderung. In Satz 2 

konnte auch auf das Erfordernis des Einvernehmens mit allen Landesmedienanstal-

ten verzichtet werden, da Entscheidungen über die Zulassungspflicht nach Maßgabe 

des neu eingefügten § 36 Abs. 2 Nr. 8 von der ZAK einvernehmlich getroffen werden. 

Zu Nummer 11 

Mit Nummer 11 wird § 20a eingefügt. Er betrifft die Erteilung einer Zulassung für 

Veranstalter von bundesweit verbreitetem Rundfunk. In Absatz 1 werden die persön-

lichen Anforderungen für diejenigen festgelegt, die eine Zulassung für die Verbrei-

tung bundesweiten Rundfunks erhalten können. Handelt es sich hierbei um juristi-

sche Personen, so ist Absatz 2 Satz 1 zu beachten. Nicht rechtsfähige Personenver-

einigungen gelten als natürliche Personen im Sinne dieser Bestimmung. 

Nach Absatz 2 Satz 1 müssen die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und 6 

bei juristischen Personen oder Personenvereinigungen von den gesetzlichen oder 

satzungsgemäßen Vertretern erfüllt sein. Satz 2 bestimmt, dass einem Veranstalter 

in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft nur dann eine Zulassung erteilt werden 

darf, wenn in der Satzung die Aktienausgabe als Namensaktien ggf. in Verbindung 

mit stimmrechtslosen Vorzugsaktien festgeschrieben ist. Damit soll dem Gebot der 

Transparenz bei Medienunternehmen genügt werden, da bei börsennotierten Aktien-
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gesellschaften ansonsten nicht festgestellt werden könnte, wer stimmberechtigter 

Aktionär der Aktiengesellschaft ist.  

Mit Absatz 3 Satz 1 wird klargestellt, dass bestimmten Personen, Personengruppen 

oder Institutionen keine Zulassung für die Verbreitung bundesweiter privater Rund-

funkprogramme erteilt werden kann. Dieser Ausschluss erfolgt mit Blick auf das ver-

fassungsrechtliche Gebot der Staatsferne des Rundfunks. Diese Restriktion wird 

auch auf verbundene Unternehmen im Sinne von § 15 des Aktiengesetzes und damit 

auf mittelbare Beteiligungen erstreckt (Satz 2). Für ausländische öffentliche Stellen 

stellt Satz 3 klar, dass die Beschränkungen aus den Sätzen 1 und 2 entsprechend 

gelten.  

Zu Nummer 12 

Mit Nummer 12 wird ein neuer  2. Unterabschnitt „Verfahrensrechtliche Vorschriften“ 

im III. Abschnitt eingefügt. Damit sollen die verfahrensrechtlichen Bestimmungen 

deutlicher von den im 1. Unterabschnitt enthaltenen Bestimmungen, insbesondere 

zur Zulassung, getrennt werden. 

Zu Nummer 13 

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung 

eines neuen 2. Unterabschnittes „Verfahrensrechtliche Vorschriften“.  

Zu Nummer 14 

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufas-

sung des § 35 Abs. 2.  

Zu Nummer 15 

Hier handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Hinblick auf die Neu-

fassung des § 36. Die Verweisung diente bisher dazu, dass eine Unterschreitung der 

notwendigen Reichweite der Sendezeit für Dritte nur zulässig war, wenn die Lan-

desmedienanstalten dies mit qualifizierter Mehrheit genehmigt haben. Nunmehr trifft 

die ZAK ebenso wie bei der Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für 

Regionalfensterprogramme nach § 25 Abs. 4 Satz 1 die Entscheidung mehrheitlich 

(§ 36 Abs. 2 Nr. 6).  
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Zu Nummer 16 

Mit Nummer 16 werden die Bestimmungen zur Organisation der Landesmedienan-

stalten und zur Finanzierung besonderer Aufgaben in einem neuen 4. Unterabschnitt 

vollständig neu gefasst.  

Zu § 35 

Mit Absatz 1 wird der Grundsatz verankert, dass nur jeweils eine Landesmedienan-

stalt örtlich zuständig ist, für die dann die jeweiligen Kommissionen nach Absatz 2 

entscheiden. 

Der neue Absatz 2 bestimmt die Kommissionen, die nach diesem Staatsvertrag und 

dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag bestehen, sowie deren organisatorische 

Stellung in Bezug auf die zuständige Landesmedienanstalt. Es handelt sich hierbei 

um die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK), die Gremienvorsitzendenkon-

ferenz (GVK), die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich 

(KEK) und die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM). Als Revisionsinstanz der 

KEK entfällt die Konferenz der Direktoren der Landesmedienanstalten (KDLM), die 

bisher in § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 geregelt war. Denn der KEK gehören künftig sechs 

Direktoren der Landesmedienanstalten als Mitglieder an.  

Die Absätze 3, 4 und 5 regeln die Zusammensetzung der Kommissionen. Die Zu-

sammensetzung der KJM bleibt weiterhin in § 14 des Jugendmedienschutz-

Staatsvertrages geregelt.  

Gemäß Absatz 3 setzt sich die ZAK aus jeweils einem gesetzlichen Vertreter der 14 

Landesmedienanstalten zusammen. Wer gesetzlicher Vertreter ist, richtet sich nach 

dem jeweiligen Landesrecht. In der Regel wird es sich hierbei um einen Direktor 

handeln. Gleiches gilt für die Bestimmung des ständigen Vertreters bei Verhinderung 

des Hauptvertreters. Die Tätigkeit der Mitglieder und Stellvertreter in der ZAK ist un-

entgeltlich. 

Nach Absatz 4 setzt sich die GVK aus den Vorsitzenden der Beschlussgremien der 

Landesmedienanstalten zusammen. Auch im Rahmen der GVK ist eine Vertretung 

durch den jeweiligen stellvertretenden Vorsitzenden im Falle der Verhinderung zu-

lässig. Die Tätigkeit der Mitglieder und Stellvertreter in der GVK ist unentgeltlich.  

Absatz 5 bestimmt die Mitglieder sowie Ersatzmitglieder der KEK. Wie bisher gehö-

ren der KEK sechs Sachverständige des Rundfunk- und des Wirtschaftsrechts an, 

von denen drei die Befähigung zum Richteramt haben müssen (Satz 1). Neu ist hin-
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gegen, dass der KEK sechs nach Landesrecht bestimmte gesetzliche Vertreter der 

Landesmedienanstalten angehören; Wiederwahl ist zulässig. Gemäß Satz 2 werden 

die Sachverständigen und deren Ersatzmitglieder wie bisher von den Ministerpräsi-

denten für die Dauer von fünf Jahren einvernehmlich berufen. Wiederberufung ist 

zulässig. Satz 3 enthält in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtslage die In-

kompatibilitätsregelungen. Diese wurde ergänzt um eine Inkompatibilität im Hinblick 

auf Mitglieder von Aufsichtsgremien und Bedienstete von Plattformanbietern. Satz 4 

regelt die Neubesetzung beim Ausscheiden eines Mitglieds oder Ersatzmitglieds. 

Gemäß Satz 5, der der bisherigen Regelung entspricht, erhalten die Sachverständi-

gen der KEK sowie die Ersatzmitglieder eine angemessene Vergütung und Ersatz 

ihrer notwendigen Auslagen. Ihre Verträge werden mit dem Vorsitzenden der Rund-

funkkommission abgeschlossen. Der neue Satz 6 bestimmt, dass der Vorsitzende 

der KEK und sein Stellvertreter aus der Gruppe der Sachverständigen zu wählen ist. 

Diese Bestimmung ist in Zusammenhang mit Absatz 9 zu sehen, nach dem bei Be-

schlüssen der KEK im Fall der Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden, bei 

seiner Verhinderung die Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden entscheidet. 

Dies gewährleistet, dass bei Stimmengleichheit zwischen den Mitgliedern aus dem 

Kreis der Sachverständigen und den Mitgliedern aus dem Kreis der gesetzlichen Ver-

treter der Landesmedienanstalten die Stimme eines Sachverständigen ausschlagge-

bend ist. Satz 7 enthält die Regelung für die Berufung der Mitglieder aus dem Kreis 

der Landesmedienanstalten. Die von den Landesmedienanstalten zu bestimmenden 

Mitglieder werden durch die Landesmedienanstalten für die Dauer der Amtszeit der 

KEK aus dem Kreis der nach Landesrecht bestimmten gesetzlichen Vertreter ge-

wählt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Arbeit der KEK nicht durch den 

Wechsel der Mitglieder in der Amtsperiode erschwert wird. Für die Mitglieder der 

KEK gelten im Übrigen die Befangenheitsregelungen des Verwaltungsverfahrensge-

setzes des jeweiligen Landes der zuständigen Landesmedienanstalt. 

Gemäß Absatz 6 darf ein gesetzlicher Vertreter der Landesmedienanstalten nicht 

zugleich der KEK und der KJM angehören. Diese Regelung gilt nur für den Fall der 

Hauptmitgliedschaft, nicht jedoch für Ersatzmitglieder oder stellvertretende Mitglie-

der.  

Absatz 7 bestimmt, dass für alle Kommissionen nach Absatz 2 eine gemeinsame 

Geschäftsstelle gebildet werden soll, die diese in ihrer Arbeit unterstützt. Dadurch 

soll die Arbeit der einzelnen Kommissionen besser koordiniert und Synergieeffekte 

genutzt werden. Unbeschadet dessen regelt der zweite Halbsatz der Bestimmung, 

dass bis zum 31. August 2013 die Geschäftsstellen der KJM in Erfurt und der KEK in 
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Potsdam verbleiben. Die Ministerpräsidenten haben die Landesmedienanstalten ge-

beten, bis 2012 einen Vorschlag zur Geschäftsstellenfrage zu unterbreiten.  

Absatz 8 entspricht der bisherigen Rechtslage und bestimmt, dass die Mitglieder der 

Kommissionen an Weisungen nicht gebunden sind (Satz 1). Satz 2 erweitert die Ver-

schwiegenheitspflicht des § 24 für die Mitglieder der KEK auch auf die Mitglieder der 

ZAK und GVK. Satz 3 bestimmt unverändert, dass diese Verschwiegenheitspflicht 

nicht nur gegenüber Dritten, sondern auch gegenüber anderen Organen der Lan-

desmedienanstalten (anderen Kommissionen oder Versammlungen etc.) gilt.  

Absatz 9 enthält die Bestimmung über die Beschlussfassung in den Kommissionen. 

Danach werden die Beschlüsse der Kommissionen grundsätzlich mit der Mehrheit 

ihrer gesetzlichen Mitglieder gefasst, d. h. das Quorum gilt auch dann, wenn nicht 

alle Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen (Satz 1). Nach Satz 2 gilt bei Be-

schlüssen der KEK die Besonderheit, dass in den Fällen der Stimmengleichheit die 

Stimme des Vorsitzenden bzw. seines Stellvertreters entscheidet; beide müssen der 

Gruppe der Sachverständigen angehören. Nach den Sätzen 3 und 4 sind den 

Grundsätzen des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend die Beschlüsse in 

tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht  zu begründen. Diese Beschlüsse haben Bin-

dungswirkung gegenüber anderen Organen der zuständigen Landesmedienanstalt 

(Satz 5).  Neu aufgenommen ist in Satz 6, dass die jeweils zuständige Landesme-

dienanstalt Beschlüsse innerhalb einer Frist zu vollziehen hat, die ihr die jeweilige 

Kommission setzt. 

Nach Absatz 10 haben die Landesmedienanstalten den jeweiligen Kommissionen die 

für deren Arbeit notwendigen personellen und sachlichen Mittel zur Verfügung zu 

stellen (Satz 1). Zu diesem Zweck erstellen die Kommissionen wie bisher einen Wirt-

schaftsplan, der sich an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

auszurichten hat (Satz 2). Satz 3 bestimmt, dass die Kosten der Kommissionen aus 

dem Anteil der Landesmedienanstalten nach § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaats-

vertrages gedeckt werden. Gemäß Satz 4 wird Näheres hierzu durch übereinstim-

mende Satzungen der Landesmedienanstalten bestimmt. Bisher war vorgesehen, 

dass diese Bestimmungen in Verwaltungsvereinbarungen getroffen werden (§ 35 

Abs. 8 Satz 5).  

Gemäß Absatz 11 sind von den Verfahrensbeteiligten zur Finanzierung der Arbeit 

der Medienaufsicht Kosten in angemessenem Umfang zu erheben (Satz 1). Näheres 

regeln die Landesmedienanstalten ebenfalls durch übereinstimmende Satzungen 

(Satz 2). 
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Zu § 36 

§ 36 bestimmt, welche Landesmedienanstalt örtlich zuständig ist (Absatz 1) sowie 

die sachliche Zuständigkeit der einzelnen Kommissionen in Abgrenzung zu der Zu-

ständigkeit der übrigen Organe der Landesmedienanstalten (Absätze 2 bis 6). 

Daneben tritt die Zuständigkeitsbestimmung für die KJM in § 16 des Jugendmedien-

schutz-Staatsvertrages.  

Absatz 1 enthält einerseits den Grundsatz, dass diejenige Landesmedienanstalt ört-

lich zuständig ist, bei der ein entsprechender Antrag oder eine Anzeige eingeht (Satz 

1). Andererseits bleibt diese Anstalt auch im Folgenden für Sachverhalte zuständig, 

die den Antragsteller bzw. den Anzeigenden und im Falle der Zulassung den zuge-

lassenen Rundfunkveranstalter betreffen (Satz 3). Soweit bei mehreren Landesme-

dienanstalten eine Zuständigkeit begründet wird, bestimmt Satz 2 in Übereinstim-

mung mit den allgemeinen verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsätzen, dass die-

jenige Landesmedienanstalt örtlich zuständig ist, die zuerst mit der Sache befasst 

worden ist.  

Absatz 2 regelt die Zuständigkeit der ZAK. Sie ist danach zuständig für Zulassung, 

Rücknahme oder Widerruf der Zulassung bundesweiter Veranstalter (Nummer 1), die 

Wahrnehmung der Aufgaben im Verständigungsverfahren bei der Zuordnung von 

Übertragungskapazitäten (Nummer 2), die Zuweisung von Übertragungskapazitäten 

für bundesweite Versorgungsbedarfe und deren Rücknahme oder Widerruf, soweit 

die GVK nicht zuständig ist (Nummer 3), die Anzeige des Plattformbetriebs (Nummer 

4), die Aufsicht über Plattformen, soweit nicht die GVK zuständig ist (Nummer 5), die 

Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für Regionalfensterprogramme 

und für Sendezeit für Dritte (Nummer 6), Aufsichtsmaßnahmen gegenüber privaten 

bundesweiten Veranstaltern, soweit nicht die KEK zuständig ist (Nummer 7), einver-

nehmliche Entscheidungen über die Zulassungspflicht von Angeboten als Rundfunk 

(Nummer 8) und die Befassung mit Anzeigen im Hinblick auf Verstöße gegen die Be-

stimmungen dieses Staatsvertrages bei bundesweit verbreiteten Programmen 

(Nummer 9). Nach Satz 2 kann die ZAK für die Aufgaben im Rahmen der Aufsicht 

gegenüber bundesweiten privaten Veranstaltern (Satz 1 Nr. 7) Prüfausschüsse ein-

richten. Diese sollen die Arbeit der ZAK in diesem umfassenden Zuständigkeitsgebiet 

entlasten. Die Prüfausschüsse können über eine Aufsichtsmaßnahme nur einstimmig 

entscheiden. Kommt keine einstimmige Entscheidung zu Stande, muss die ZAK als 

Plenum die Entscheidung treffen (Satz 3). Das Nähere zu der Geschäftsverteilung 

(Satz 4) ist in der Geschäftsordnung der ZAK festzulegen (Satz 5). Damit soll sicher-
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gestellt werden, dass bei diesen Aufsichtsmaßnahmen im Voraus bestimmt ist, wer 

über diese Maßnahmen entscheidet.  

Absatz 3 bestimmt die Zuständigkeit der GVK. Während die ZAK für die Zulassung 

von Veranstaltern zuständig ist, obliegt der GVK als mittelbar plural zusammenge-

setztes Gremium die Aufgabe, für den Fall, dass es mehr antragstellende Anbieter 

als Übertragungskapazitäten gibt, die Auswahlentscheidung über die Zuweisung 

nach den in § 51a Abs. 4 genannten Kriterien zu treffen. Ferner obliegt der GVK die 

Auswahl der zu verbreitenden Rundfunkprogramme bei Plattformen für den Fall, 

dass der Belegungsvorschlag des Plattformanbieters nicht den staatsvertraglichen 

Anforderungen genügt (§ 52b Abs. 4 Satz 4). Gleiches gilt, wenn eine Änderung der 

Belegung nicht den staatsvertraglichen Voraussetzungen genügt (§ 52b Abs. 4 Satz 

6). Die Sätze 2 und 3 betreffen die Zusammenarbeit der ZAK mit der GVK. Danach 

unterrichtet die ZAK die GVK fortlaufend (Satz 2). Diese Unterrichtungspflicht er-

streckt sich insbesondere auf die Bereiche, in denen die GVK gemäß dieser Bestim-

mung die Entscheidung an Stelle der ZAK trifft. Dies sind insbesondere Fragen im 

Zusammenhang mit der Zuweisung von Übertragungskapazitäten und die Entschei-

dungen über die Belegung von Plattformen. Die jeweiligen Mitglieder der GVK stellen 

die Information ihrer Gremien in geeigneter Weise sicher. Ferner ist die GVK in 

grundsätzlichen Angelegenheiten wie der Aufstellung von Satzungs- und Richtlinien-

entwürfen einzubeziehen (Satz 3). 

Absatz 4 regelt in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtslage, dass die KEK 

zuständig ist für die abschließende Beurteilung von Fragestellungen der Sicherung 

von Meinungsvielfalt im Zusammenhang mit der bundesweiten Veranstaltung von 

Fernsehprogrammen und der Ermittlung der den Unternehmen jeweils zurechenba-

ren Zuschaueranteile. 

Absatz 5 legt fest, dass die Auswahl, Zulassung und Aufsicht bei Regionalfenster-

programmen und Fensterprogrammen nach § 31 Abs. 4 nicht der ZAK oder der GVK 

obliegt, sondern dem zuständigen Organ der Landesmedienanstalt, in dessen Zu-

ständigkeitsbereich das Regionalfenster oder Fensterprogramme ausgestrahlt wird. 

Dieses Organ, und nicht die ZAK, ist in diesen Fällen zur Sicherstellung der Mei-

nungsvielfalt berufen.  

Nach Absatz 6 bleibt es bei den bisherigen Zuständigkeiten im Datenschutz. Sie rich-

ten sich gemäß § 47 Abs.3 Satz 1 nach Landesrecht.  
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Zu § 37 

§ 37 regelt das Verfahren der Zulassung bundesweiter Rundfunkveranstalter, der 

Zuweisung von Übertragungskapazitäten für bundesweite Versorgungsbedarfe, der 

Anzeige des Plattformbetriebs sowie der Entscheidung, ob ein elektronischer Infor-

mations- und Kommunikationsdienst dem Rundfunk zuzuordnen ist.  

In diesen Fällen hat nach Absatz 1 der nach Landesrecht bestimmte gesetzliche Ver-

treter der örtlich zuständigen Landesmedienanstalt den entsprechenden Antrag und 

die vorhandenen Unterlagen der ZAK sowie in den Fällen der Zulassung auch der 

KEK zuzuleiten.  

Gemäß Absatz 2 entscheidet die GVK in dem Fall, dass mehr Anträge vorliegen als 

Übertragungskapazitäten zur Verfügung stehen. 

Absatz 3 betrifft Fälle, in denen Aufsichtsverfahren, etwa bei Anmeldung von Verän-

derungen der Beteiligungsverhältnisse, bei nicht angemeldeten, aber nachträglich 

bekannt werdenden Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse oder bei Verände-

rungen der Zuschaueranteile eines Programms, durch die KEK in Betracht kommen. 

Absatz 3 entspricht damit der bisherigen Rechtslage. 

Absatz 4 bestimmt, dass den Kommissionen die Verfahrensrechte nach den §§ 21 

und 22 zustehen. Damit hat der Antragsteller den Kommissionen die erforderlichen 

Auskünfte zu geben und die Verpflichtung, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

Im Einzelnen ist dies in § 21 geregelt. Daneben haben die Kommissionen die 

Auskunfts- und Ermittlungsbefugnisse, die entsprechend der bisherigen Rechtslage 

in § 22 enthalten sind. 

Mit Absatz 5 wird von der in § 68 Abs. 1 Satz 2 1. Alternative der Verwaltungsge-

richtsordnung vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf ein Vorverfahren 

vor Erhebung der Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage zu verzichten. 

Zu § 38 

Der neu gefasste § 38 Abs. 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 38 Abs. 3 

und regelt die Zusammenarbeit der Landesmedienanstalten bei Beanstandungen. 

Danach hat jede Landesmedienanstalt die Möglichkeit, gegenüber der zuständigen 

Landesmedienanstalt anzuzeigen, dass ein bundesweit verbreitetes Programm ge-

gen die sonstigen Bestimmungen dieses Staatsvertrages verstößt (Satz 1). Sonstige 

Bestimmungen sind insbesondere solche über die Zulassung, Sendeverbote und 

Regelungen über Werbung und Sponsoring. Die Regelung entspricht insoweit der 
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bisherigen Rechtslage. Die zuständige Landesmedienanstalt ist in einem solchen 

Fall verpflichtet, tätig zu werden und hat die anzeigende Landesmedienanstalt von 

der Überprüfung und den eingeleiteten Schritten zu unterrichten (Satz 2). Für die zu-

ständige Landesmedienanstalt handelt in diesem Fall die ZAK als zuständiges Organ 

(§ 36 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9). 

Absatz 2 Satz 1 regelt die Verpflichtung der zuständigen Landesmedienanstalt, die 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie einen Verstoß gegen die Bestim-

mungen dieses Staatsvertrages feststellt. Erforderliche Maßnahmen in diesem Sinne 

sind nach Satz 2 insbesondere Beanstandungen, Untersagung, Rücknahme und Wi-

derruf. Sie sind Ausdruck des stets anzuwendenden Grundsatzes der Verhältnismä-

ßigkeit. Die Bestimmung findet auch auf Plattformanbieter Anwendung (§ 52f). Sank-

tionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen die Bestimmungen des Jugendmedien-

schutzes sind im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag enthalten.  

Von diesen Sanktionsmöglichkeiten regelt Absatz 3 die Rücknahme der Erlaubnis, 

Rundfunk zu veranstalten (Zulassung), und die Rücknahme der Einräumung der 

Möglichkeit, Übertragungskapazitäten für bundesweiten drahtlosen Rundfunk zu nut-

zen (Zuweisung). Eine ausdrückliche Regelung ist hierzu erforderlich, da diese Maß-

nahmen in besonderem Umfang in die Rechte der Anbieter eingreifen. Danach wird 

die Zulassung zurückgenommen, wenn die Voraussetzungen des § 20a Abs. 1 bis 3 

zum Zeitpunkt der Zulassung nicht vorlagen (Nummer 1). Ferner kann die Übertra-

gungskapazität entzogen werden, wenn der Rundfunkveranstalter die in § 51a Abs. 4 

genannten Kriterien, vor allem im Hinblick auf Meinungsvielfalt und Programmstan-

dards nicht berücksichtigt und er innerhalb einer von der Landesmedienanstalt ge-

setzten Frist den Beanstandungen nicht abhilft (Nummer 2). 

Während Absatz 3 Fälle betrifft, in denen die Voraussetzungen zum Zeitpunkt des 

Erlasses des jeweiligen Verwaltungsaktes nicht vorlagen, regelt Absatz 4 die Fälle, in 

denen ein Zulassungshindernis bzw. ein Versagungsgrund für die Zuweisung zu ei-

nem späteren Zeitpunkt als dem der Zulassung eintritt. Als schärfstes Mittel der 

Sanktionen setzt der Widerruf einer Zulassung voraus, dass der Rundfunkveranstal-

ter die in § 20a Abs. 1 und 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, er gegen sei-

ne programmlichen Verpflichtungen wiederholt schwerwiegend verstößt und trotz 

Abmahnung der Anweisung der zuständigen Landesmedienanstalt nicht folgt (Num-

mer 1). Die Zuweisung einer Übertragungskapazität wird widerrufen, wenn nachträg-

lich Veränderungen des Angebots eintreten, die der Rundfunkveranstalter zu vertre-

ten hat (Nummer 2). Dies gilt insbesondere dann, wenn die staatsvertraglichen Krite-

rien nicht erfüllt sind. Solche Kriterien sind unter anderem: Förderung der Meinungs-
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vielfalt, Darstellung des öffentlichen Geschehens, der politischen Ereignisse und des 

kulturellen Lebens oder Bereitstellung einer Plattform für bedeutsame politische, 

weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen. Voraussetzung hierfür ist weiter, 

dass keine Abhilfe in dem von der zuständigen Landesmedienanstalt zugestandenen 

Zeitraum geschaffen wird. Weiterer Widerrufsgrund ist, dass der Anbieter die Über-

tragungskapazität nicht nutzt und er die Nichtnutzung zu vertreten hat. 

Absatz 5 schließt aus, dass Anbieter Ersatzansprüche für Schäden geltend machen 

können, die ggf. durch die Rücknahme oder den Widerruf einer Zulassung oder Zu-

weisung entstehen (Satz 1). Gemäß Satz 2 gelten im Übrigen die Bestimmungen des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes des Sitzlandes der jeweils zuständigen Landesme-

dienanstalt. 

Zu § 39 

Satz 1 regelt den Anwendungsbereich der §§ 20a bis 38. Sie gelten nur für bundes-

weite Angebote. Insoweit ist eine abweichende Regelung durch Landesrecht nicht 

zulässig. Dies bedeutet zugleich, dass für landesweite oder länderübergreifende An-

gebote, die nicht bundesweit verbreitet werden, das jeweilige Landesrecht anzuwen-

den ist; dies allerdings mit der Maßgabe, dass auch bei den Entscheidungen über die 

Zuweisung der Übertragungskapazitäten auf Länderebene die Entscheidungen der 

KEK zugrunde zu legen sind (Satz 2). 

Zu den §§ 39a und 40 

Die §§ 39a und 40 übernehmen unverändert die bisherige Regelung. 

Zu Nummer 17 

Mit Nummer 17 wird die Regelung für Pflichthinweise im Rahmen der Werbung in § 

45 Abs. 3 für den privaten Rundfunk ergänzt. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

wird die parallele Regelung mit Nummer 6 in § 16 Abs. 4 getroffen. Nach der bisheri-

gen Regelung in § 16 Abs. 4 und § 45 Abs. 3 wurden lediglich Pflichthinweise im 

Sinne des Heilmittelwerbegesetzes nicht auf die Dauer der Werbung angerechnet. 

Aufgrund gesetzlich oder staatsvertraglich vorgesehener Pflichthinweise hat sich der 

Bedarf ergeben, Pflichthinweise generell bei der Berechnung der Dauer der Werbung 

außer Betracht zu lassen. Damit ist die Norm offen für die Einführung weiterer 

Pflichthinweise. 
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Zu Nummer 18 

Mit  Nummer 18 wird die Aufzählung der für Eigenwerbekanäle geltenden Bestim-

mungen des Staatsvertrages um den neu eingefügten § 8a für Gewinnspiele ergänzt, 

da Gewinnspiele auch im Rahmen von Eigenwerbekanälen durchgeführt werden 

können. Auf die Begründung zu § 8a wird verwiesen. 

Zu Nummer 19 

Die Ermächtigungsgrundlage zum Erlass von Satzungen oder Richtlinien für die 

Landesmedienanstalten wird mit Nummer 19 im Hinblick auf die neu eingefügte Be-

stimmung des § 8a über Gewinnspiele erweitert. In diesen Satzungen oder Richtli-

nien sollen die staatsvertraglichen Vorgaben im Hinblick auf die im Einzelnen aufge-

führten Regelungsbereiche konkretisiert werden. Die Regelung entspricht damit der 

Befugnis von ARD, ZDF und Deutschlandradio in § 16a. Bezüglich des neu eingefüg-

ten § 8a über Gewinnspiele sind in den Satzungen oder Richtlinien insbesondere die 

Bedingungen zur Teilnahme Minderjähriger an Gewinnspielen näher zu bestimmen, 

d. h. zu regeln, wie die Teilnahme Minderjähriger bei bestimmten Gewinnspielen 

ausgeschlossen wird. Ferner sind im Hinblick auf die Ermächtigung zur Einfügung 

von Bußgeldtatbeständen gemäß § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Bestimmungen über die 

Ahndung von Verstößen gegen die Bestimmungen für Gewinnspiele vorzusehen.  

Zu Nummer 20 

Bei Nummer 20 handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der 

Neugliederung der ersten Unterabschnitte des III. Abschnittes.   

Zu Nummer 21 

Durch die Einführung der Vorschriften zur Plattformregulierung in Abschnitt V. sowie 

der Regelung zu Gewinnspielen werden die Ordnungswidrigkeitentatbestände in 

§ 49 Abs. 1 Satz 2 durch neue Ordnungswidrigkeitentatbestände ergänzt. Mit Num-

mer 21 werden die Ordnungswidrigkeitentatbestände des bisherigen § 49 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 5 und 6 ersetzt und an die neu gefassten Vorschriften des V. Abschnitts 

angepasst. 

Die Ordnungswidrigkeiten des bisherigen § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und 6 werden 

durch die neu eingefügten Nummern 5 bis 12 ersetzt, die bisherigen Nummern 7 bis 

10 rücken entsprechend nach hinten. Die neu eingefügte Ordnungswidrigkeit nach 

Nummer 5 knüpft an die Gewinnspielregelung des neu eingefügten § 8a an, wobei 

hinsichtlich der konkreten Ordnungswidrigkeitentatbestände auf die von den Lan-
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desmedienanstalten auf Basis der §§ 8a und 46 zu erlassenden normenkonkretisie-

renden Satzungen verwiesen wird. 

Die neu eingefügten Ordnungswidrigkeitentatbestände der Nummern 6 bis 12 knüp-

fen an Sachverhalte im Zusammenhang mit der Regulierung von Plattformen an, die 

durch die Überarbeitung des V. Abschnitts entweder neu oder in veränderter Fas-

sung in den Rundfunkstaatsvertrag aufgenommen wurden. 

Bei den unter Buchstabe a bb sowie Buchstabe b vorgenommenen Änderungen 

handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neuordnung des 

Absatzes 1 Satz 2. 

Die unter Buchstabe c vorgenommene Änderung ist lediglich redaktioneller Art, wo-

durch Absatz 3 nunmehr für sämtliche Ordnungswidrigkeiten, die das Telemedienge-

setz oder die Bestimmungen über Telemedien im Rundfunkstaatsvertrag betreffen, 

eine vorrangige landesrechtliche Zuständigkeitsregelung zulässt. 

Zu Nummer 22 

Mit Nummer 22 wird der V. Abschnitt vollständig neu gefasst. Zum einen wird die 

bundesweite Zuordnung und Zuweisung von drahtlosen Übertragungskapazitäten 

erstmalig geregelt (§§ 51 und 51a). Zum anderen werden Regelungen für Plattfor-

men getroffen (§§ 52 ff.), die nunmehr für alle Plattformen gelten und sich nicht wie 

bisher auf die Kabelnetze beschränken. 

Zu § 50  

§ 50 enthält in Anlehnung an die bisherige Bestimmung den Grundsatz,  dass die 

Entscheidung über die Zuordnung, Zuweisung und Nutzung von Übertragungskapa-

zitäten, die zur Verbreitung ausschließlich von Rundfunk oder von Rundfunk und 

vergleichbaren Telemedien dienen, nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und des 

jeweiligen Landesrechts zu treffen ist. Diese Bestimmungen können sowohl im Rund-

funkstaatsvertrag als auch in den jeweiligen Landesgesetzen bzw. Staatsverträgen 

einzelner Länder enthalten sein. Die insoweit neu gefasste Bestimmung greift nun-

mehr die in §§ 51 und 51a verwendeten Begriffe „Zuordnung“ und „Zuweisung“ auf. 

Unverändert betrifft ihr Anwendungsbereich alle Übertragungskapazitäten, die zur 

Verbreitung von Rundfunk und vergleichbaren Telemedien geeignet sind und hierfür 

genutzt werden sollen. Auf eine telekommunikationsrechtliche Widmung zu diesem 

Zweck kommt es nicht an.  
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Zu § 51 

§ 51 regelt die Zuordnung von drahtlosen Übertragungskapazitäten. Bisher war eine 

Zuordnungsentscheidung der Ländergemeinschaft nur bei Satellitenkanälen vorge-

sehen. Nunmehr hat sich der Bedarf ergeben, insbesondere im terrestrischen Be-

reich bundesweit einheitlich über die Zuordnung und Zuweisung von Übertragungs-

kapazitäten zu entscheiden. Dabei dient die Zuordnungsentscheidung in § 51 der 

Bestimmung, ob eine Übertragungskapazität dem öffentlich-rechtlichen Bereich, d. h. 

ARD, ZDF oder Deutschlandradio, oder dem privaten Bereich und damit den Lan-

desmedienanstalten zur Zuweisung an private Anbieter zugeordnet werden soll. Das 

Weitere für private Anbieter ist sodann in § 51a geregelt.  

Absatz 1 regelt das Bedarfsanmeldungsverfahren für bundesweite Versorgungsbe-

darfe. Mit dem Bedarfsanmeldungsverfahren wird bei der zuständigen Regulierungs-

behörde für Telekommunikation (derzeit Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Te-

lekommunikation, Post und Eisenbahnen) das Frequenzplanungsverfahren für den 

Bedarf eingeleitet. Das Ergebnis dieser Planungen der Regulierungsbehörde für Te-

lekommunikation ist dann Gegenstand des weiteren Zuordnungs- und ggf. Zuwei-

sungsverfahrens. Dieses Verfahren gilt für bundesweite Versorgungsbedarfe bei 

drahtlosen Übertragungskapazitäten. Als drahtlose Übertragungskapazitäten werden 

nach Satz 1 solche Übertragungskapazitäten definiert, die nicht leitungsgebunden 

sind (Satellit und Terrestrik). Satz 1 bestimmt, dass eine solche Bedarfsanmeldung 

durch die Länder für einen bundesweiten Versorgungsbedarf nur einstimmig vorge-

nommen werden kann. Dies dient dazu, jedem Land die Entscheidung vorzubehal-

ten, ob und mit welchen Versorgungen die eigene Bevölkerung erreicht werden soll. 

Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei knappen Ressourcen durch bun-

desweite Versorgungen landesweite Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden 

können. Satz 2 eröffnet die Möglichkeit, auch länderübergreifende Bedarfsanmel-

dungen vorzunehmen. Allerdings ist für solche länderübergreifenden Versorgungs-

bedarfe in der Folge kein Zuordnungs- und Zuweisungsverfahren vorgesehen. Dies 

kann dann nur entweder im Rahmen einer Koordinierung zwischen den Stellen der 

verschiedenen Länder oder aber aufgrund einer besonderen gesetzlichen Ermächti-

gung (insbesondere eines gemeinsamen Staatsvertrages) erfolgen.  

Absatz 2 betrifft die Zuordnungsentscheidung. Grundlage dieser Zuordnungsent-

scheidung sind die Übertragungskapazitäten, die von der Regulierungsbehörde für 

Telekommunikation ermittelt wurden und die der Realisierung eines bundesweiten 

Versorgungsbedarfs der Länder dienen. Absatz 2 bestimmt nun, dass von den Minis-

terpräsidenten durch einen einstimmigen Beschluss festzulegen ist, ob diese Über-
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tragungskapazitäten dem öffentlich-rechtlichen oder privaten Bereich zur Verfügung 

gestellt werden. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen für Übertragungska-

pazitäten im Fernsehen die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-

anstalten und das ZDF in Betracht, bei Hörfunk neben den in der ARD zusammen-

geschlossenen Landesrundfunkanstalten auch das Deutschlandradio. Sollen die Ü-

bertragungskapazitäten für den bundesweiten Versorgungsbedarf privaten Anbietern 

(Rundfunkveranstaltern, Plattformanbietern oder Anbietern von Telemedien) zuge-

wiesen werden, so sind die Übertragungskapazitäten für den bundesweiten Versor-

gungsbedarf den Landesmedienanstalten zuzuordnen. Diese führen dann das weite-

re Zuweisungsverfahren gemäß § 51a durch. Für den öffentlich-rechtlichen Bereich 

entfällt ein weiteres Zuweisungsverfahren, da mit der Zuordnungsentscheidung be-

reits festgelegt ist, dass die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-

anstalten, das ZDF oder das Deutschlandradio die Übertragungskapazitäten für den 

Versorgungsbedarf erhalten.  

Absatz 3 enthält die Grundsätze, die für die Zuordnungsentscheidung zu beachten 

sind. Er legt dabei in Satz 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere ein Verfahren fest, mit dem eine 

Verständigung zwischen dem öffentlich-rechtlichen und dem privaten Bereich erzielt 

werden soll. Dabei lehnt sich die Bestimmung an die bisher für die Zuordnung von 

Satellitenkanälen geltende Regelung an.  

Nach Nummer 1 sind zur Verfügung stehende freie Übertragungskapazitäten den in 

der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, zusätzlich beim Fern-

sehen dem ZDF bzw. beim Hörfunk dem Deutschlandradio, sowie den Landesme-

dienanstalten bekannt zu machen. Die Landesmedienanstalten handeln dabei für die 

privaten Anbieter (Rundfunkveranstalter, Plattformanbieter oder Anbieter von Tele-

medien).  

Nach Nummer 2 werden die Übertragungskapazitäten zugeordnet, wenn sie den gel-

tend gemachten Bedarf der verschiedenen Bereiche abdecken können. Reichen sie 

nicht aus, ist eine Entscheidung darüber zu treffen, welchem Bereich sie zuzuordnen 

sind (Nummer 3). Dabei soll auf eine Verständigung zwischen den Beteiligten (den in 

der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, beim Fernsehen zu-

sätzlich dem ZDF, beim Hörfunk zusätzlich dem Deutschlandradio, sowie den Lan-

desmedienanstalten) hingewirkt werden. Kommt eine solche Verständigung zustan-

de, ist die Zuordnung auf der Grundlage dieser Verständigung durch die Ministerprä-

sidenten vorzunehmen. Es ist auch möglich, Teilzuordnungen vorzunehmen. 

Kommt eine Verständigung nicht zustande, bestimmt Nummer 4, nach welchen Krite-

rien die Entscheidung durch die Ministerpräsidenten vorzunehmen ist. Nummer 4 ist 
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im Gegensatz zu den Nummern 1 bis 3 im Vergleich zu der bisherigen Regelung für 

die Zuordnung von Satellitenkanälen neu gefasst. Dies ist erforderlich, da die Zuord-

nungsentscheidung nunmehr nicht nur Satellitenkanäle, sondern auch terrestrische 

Übertragungskapazitäten betrifft. Zunächst ist bei der Entscheidung die Besonderheit 

der zur Zuordnung anstehenden Übertragungskapazitäten zu beachten. Ziel der Ent-

scheidung ist, unter Berücksichtigung des Gesamtangebots die größtmögliche Viel-

falt zu gewährleisten (Nummer 4). Nummer 4 präzisiert dies im Hinblick darauf, dass 

für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Grundversorgung und die Teilhabe des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks an neuen Techniken und Programmformen zu be-

rücksichtigen ist (Nummer 4 Buchst. a). In die Abwägung einzubeziehen sind eben-

falls gemäß Nummer 4 Buchst. b die Belange des privaten Rundfunks und der Anbie-

ter von Telemedien. Auch nach Nummer 4 sind Teilzuordnungen möglich. 

Abschließend wird in Satz 2 bestimmt, dass die Zuordnung der Übertragungskapazi-

tät für die Dauer von längstens 20 Jahren vorgenommen wird. Damit soll sicherge-

stellt werden, dass auftretenden Veränderungen der Versorgungssituation Rechnung 

getragen werden kann. Dieser Fristsetzung ist bei den Landesmedienanstalten auch 

bei der Zuweisung der Übertragungskapazitäten an einen konkreten Anbieter (Rund-

funkveranstalter, Plattformanbieter oder Anbieter von Telemedien) Rechnung zu tra-

gen. Dabei erfolgt die Zuweisung von Übertragungskapazitäten durch die Landes-

medienanstalten gemäß § 51a für die Dauer von 10 Jahren mit einer einmaligen Ver-

längerungsmöglichkeit um weitere 10 Jahre (§ 51a Abs. 5 Sätze 1 und 2).  

Absatz 4 bestimmt, dass der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz die Zu-

ordnungsentscheidungen nach außen vollzieht und die Übertragungskapazitäten den 

in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF, dem 

Deutschlandradio oder den Landesmedienanstalten zuordnet.  

Absatz 5 enthält eine neu eingefügte Bestimmung, die es ermöglicht, eine Zuord-

nungsentscheidung zu widerrufen, wenn die zugeordnete Übertragungskapazität 

nach Ablauf von 18 Monaten nach Zugang der Zuordnungsentscheidung nicht für die 

Realisierung des Versorgungsbedarfs genutzt wird. Die Entscheidung steht dabei im 

pflichtgemäßen Ermessen. In Betracht kommen als Gründe für eine mögliche weiter 

bestehende Zuordnung insbesondere technische Probleme bei der Realisierung der 

Versorgung. Satz 1 2. Halbsatz bestimmt, dass im Falle des Widerrufs der Zuord-

nungsentscheidung eine Entschädigung nicht gewährt wird. Gemäß Satz 2 kann der 

Zuordnungsempfänger auch beantragen, dass die Frist durch eine Entscheidung der 

Ministerpräsidenten verlängert wird. Die Entscheidung über eine Fristverlängerung 

treffen die Ministerpräsidenten nach pflichtgemäßem Ermessen. 
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Absatz 6 bestimmt in Anlehnung an die bisherige Regelung für die Zuordnung von 

Satellitenkanälen, dass die Ministerpräsidenten zur Durchführung des Zuordnungs-

verfahrens Verfahrensregelungen vereinbaren.  

Zu § 51a 

Mit der neu eingefügten Bestimmung in § 51a wird die bundesweite Zuweisung von 

drahtlosen Übertragungskapazitäten durch die Landesmedienanstalten ermöglicht.  

Absatz 1 bestimmt, dass Übertragungskapazitäten für drahtlose bundesweite Ver-

sorgungsbedarfe durch die zuständige Landesmedienanstalt zugewiesen werden. 

Bisher war eine bundesweite Zuweisung durch die Landesmedienanstalten nur im 

Wege eines Koordinierungsverfahrens aller Landesmedienanstalten möglich und er-

folgte auf der Grundlage des jeweiligen Landesrechts. Welche Landesmedienanstalt 

bei einem bundesweiten Versorgungsbedarf als örtlich zuständige Landesmedienan-

stalt das Verfahren durchführt, kann nach Absatz 2 Satz 2 bestimmt werden. Zustän-

dig für das Verfahren als Organ ist die ZAK (§ 36 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3).  Übertra-

gungskapazitäten können danach privaten Rundfunkveranstaltern, Anbietern von 

vergleichbaren Telemedien oder Plattformanbietern zugewiesen werden. Teilzuwei-

sungen sind möglich. Bei Plattformanbietern sind die weiteren Bestimmungen insbe-

sondere die Regelungen für die digitale Belegung von Plattformen (§ 52b) zu beach-

ten. Dabei kann von den Landesmedienanstalten bestimmt werden, ob die Übertra-

gungskapazitäten nur für Rundfunkveranstalter, Anbieter von Telemedien oder nur 

für Anbieter von Plattformen oder aber für einen oder mehrere dieser verschiedenen 

Anbieter zugewiesen werden sollen.  

Absatz 2 enthält Bestimmungen zum Verfahren der Zuweisung. Zuständig für das 

Verfahren als Organ ist die ZAK (§ 36 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3). Nach Satz 1 ist für die 

den Landesmedienanstalten zugeordneten Übertragungskapazitäten ein Ausschrei-

bungsverfahren durchzuführen. Hierzu sind Beginn und Ende einer Ausschlussfrist 

festzusetzen, innerhalb der schriftliche Anträge auf Zuweisung gestellt werden kön-

nen. Satz 2 bestimmt den näheren Inhalt und die Anforderungen der Ausschreibung. 

Dies sind insbesondere Beginn und Ende der Antragsfrist, das Verfahren (einschließ-

lich der Bestimmung der für die Ausschreibung der bundesweiten Übertragungska-

pazitäten örtlich zuständigen Landesmedienanstalt) die wesentlichen Anforderungen 

an die Antragsstellung sowie das Nähere zu den Anforderungen an die Bewerber. 

Die Ausschreibung ist danach in den einzelnen Ländern in geeigneter Weise zu ver-

öffentlichen. Art und Weise der Veröffentlichung ist dabei festzulegen. 
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Absatz 3 sieht für den Fall, dass nicht allen Anträgen auf Zuweisung von Übertra-

gungskapazitäten entsprochen werden kann, zunächst ein Verständigungsverfahren 

zwischen den einzelnen Antragstellern vor (Satz 1). Die ZAK hat auf eine Verständi-

gung hinzuwirken. Das Ergebnis einer solchen Verständigung ist der Zuweisung 

zugrunde zu legen. Satz 2 bestimmt jedoch, dass durch die ZAK zu prüfen ist, ob das 

Ergebnis der Verständigung, insbesondere über die Aufteilung der Übertragungska-

pazitäten, dem Gebot entspricht, größtmögliche Meinungsvielfalt zu erreichen. Diese 

Prognoseentscheidung ist durch die ZAK anhand der vorgelegten Unterlagen zu tref-

fen.  

Absatz 4 regelt das  Verfahren, wenn eine Verständigung gemäß Absatz 3 nicht zu-

stande kommt oder aber eine Verständigung dem Gebot der Erzielung der größtmög-

lichen Meinungsvielfalt nicht entspricht. Dann ist eine Auswahl aus den verschiede-

nen Antragstellern zu treffen. Zuständig für diese Entscheidung ist die GVK (§ 36 

Abs. 3). Sie wählt aus den zulässigen Anträgen den oder die  geeignetsten An-

tragsteller aus. Die Zuständigkeit der GVK begründet sich damit, dass hier Plurali-

tätsentscheidungen getroffen werden sollen, in die ein möglichst breites Spektrum 

gesellschaftlicher Meinungen einfließen soll. Dies ist durch die GVK mit ihrer Ablei-

tung aus den gesellschaftlich relevanten Gruppen gewährleistet. Satz 1 enthält Krite-

rien für die Auswahl. Dies ist zunächst die Förderung der Meinungsvielfalt (Nummer 

1), die Erwartung der Darstellung des öffentlichen Geschehens, der politischen Er-

eignisse sowie des kulturellen Lebens (Nummer 2) und der Verbreitung der bedeut-

samen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Ansichten (Nummer 3). 

Satz 2 enthält als weiteres Kriterium für die Auswahlentscheidung, dass auch das 

wirtschaftliche Konzept sowie die Interessen und die Akzeptanz der Nutzer in die 

Auswahlentscheidung einzubeziehen sind. Satz 3 bestimmt weiterhin für den Fall, 

dass die Übertragungskapazitäten einem Plattformanbieter zugewiesen werden sol-

len, dass in die Auswahlentscheidung einzubeziehen ist, wie der Plattformanbieter 

den gesetzlichen Vorgaben für Plattformen (§§ 52 ff.) genügen will. Beispielhaft wird 

hier aufgezählt, ob das betreffende Angebot den Zugang von Fernseh- und Hörfunk-

veranstaltern sowie Anbietern von vergleichbaren Telemedien einschließlich elektro-

nischer Programmführer zu angemessenen Bedingungen ermöglicht und den Zu-

gang chancengleich und diskriminierungsfrei gewährt. Bei der Auswahlentscheidung 

sind nicht alle Plattformanbieter, die den gesetzlichen Bestimmungen genügen, 

gleich zu bewerten, vielmehr ist derjenige auszuwählen, der die Anforderungen 

bestmöglich umsetzt. 

Absatz 5 bestimmt das Nähere zur Zuweisungsentscheidung. Danach erfolgt die Zu-

weisung für die Dauer von 10 Jahren (Satz 1), bei einer einmaligen Verlängerungs-
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möglichkeit um weitere 10 Jahre (Satz 2). Satz 3 bestimmt, dass die Zuweisungsent-

scheidung sofort vollziehbar ist, um zu gewährleisten, dass durch Gerichtsverfahren 

die Realisierung des Versorgungsbedarfs nicht verzögert wird. Satz 4 korrespondiert 

mit der Regelung in § 51 Abs. 5, wonach bei Nichtnutzung die Zuordnung widerrufen 

werden kann. Die Bestimmung gewährt damit der zuständigen Landesmedienanstalt 

(ZAK) die Möglichkeit, die Zuweisung einer Übertragungskapazität zu widerrufen, 

wenn sie binnen 12 Monaten nicht genutzt wird. Die Frist von 12 Monaten wurde ge-

wählt, um auch die Zuordnungsentscheidung mit einer Frist von 18 Monaten ggf. zu 

widerrufen. Das Nähere ist in § 38 Abs. 4 Nr. 2 b geregelt. Satz 4 bestimmt, wie beim 

Zuordnungsverfahren, dass auf Antrag des Zuweisungsempfängers die Frist verlän-

gert werden kann. Die Entscheidung über die Fristverlängerung steht in pflichtgemä-

ßem Ermessen der zuständigen Landesmedienanstalt (ZAK). Eine Verlängerung 

kann insbesondere in Betracht kommen, wenn sich aus technischen Gründen die 

Realisierung des Versorgungsbedarfs verzögert. 

Zu § 51b 

Absatz 1 übernimmt die bisherige Regelung aus § 52 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und passt 

sie an die neu eingefügten Bestimmungen für Plattformen an. Nachdem die §§ 52 ff. 

allgemein für Plattformen Regelungen, insbesondere zur digitalen Belegung, vorse-

hen, bestimmt Satz 1 unmittelbar die Zulässigkeit der Weiterverbreitung von in Euro-

pa in rechtlich zulässiger Weise und entsprechend den Bestimmungen des europäi-

schen Rechts veranstalteten Fernsehprogrammen (einschließlich Teleshoppingan-

gebote). Er dient damit der Umsetzung der EG-Fernsehrichtlinie und der Bestimmun-

gen des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen. 

Damit erhalten europäische Fernsehprogramme grundsätzlich Zugang zu allen Platt-

formen in Deutschland und können von dem Plattformanbieter im Rahmen seiner 

Auswahlbefugnis gemäß § 52b  Abs. 1 oder landesrechtlich gewährter Spielräume 

berücksichtigt werden. Satz 2 stellt in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsla-

ge klar, dass eine Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen nur unter der Beach-

tung der entsprechenden Bestimmungen der EG-Fernsehrichtlinie und des Europäi-

schen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen möglich ist.  

Nachdem nunmehr die Belegungsvorgaben für digitale Plattformen generell in § 52b 

enthalten sind, enthält Absatz 2 für nicht dem Absatz 1 unterfallende Fernsehpro-

gramme die entsprechenden Verfahrensregelungen. Betroffen sind solche Program-

me, die nicht von der EG-Fernsehrichtlinie und dem Europäischen Übereinkommen 

über das grenzüberschreitende Fernsehen erfasst werden. Satz 1 bestimmt zu-

nächst, dass die Weiterverbreitung solcher Programme mindestens einen Monat vor 
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Beginn der zuständigen Landesmedienanstalt anzuzeigen ist. Dies ist diejenige Lan-

desmedienanstalt, in deren Gebiet die Plattform die Programme verbreitet. Die An-

zeigepflicht betrifft zunächst den Rundfunkveranstalter. Die Anzeige kann nach Satz 

2 jedoch auch vom Plattformanbieter vorgenommen werden. Genügt der Programm-

anbieter seiner Anzeigepflicht nicht und wird die Weiterverbreitung auch nicht vom 

Plattformanbieter angezeigt, ist auf die neu eingefügte Bestimmung für Ordnungswid-

rigkeiten in § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 hinzuweisen. Satz 3 bestimmt den näheren In-

halt der Anzeige. Sie muss die Nennung eines Programmverantwortlichen, eine Be-

schreibung des Programms und die Vorlage einer Zulassung oder eines vergleichba-

ren Dokuments beinhalten. Damit soll die Prüfung ermöglicht werden, ob das Pro-

gramm nach den Bestimmungen des Herkunftslandes in gesetzlich zulässiger Weise 

veranstaltet wird. Satz 4 enthält die Untersagungsmöglichkeit für die Weiterverbrei-

tung dieser Programme. Danach ist die Weiterverbreitung zu untersagen, wenn den 

grundlegenden Anforderungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages an den 

Jugendschutz in § 3 nicht entsprochen wird. Gleiches gilt etwa auch für Verstöße 

gegen Strafbestimmungen. Weiterer Untersagungsgrund ist, dass das Programm 

nach dem Recht des Herkunftslandes nicht in zulässiger Weise veranstaltet ist. Der 

dritte Bereich der Untersagungsgründe betrifft den Fall, dass das Programm nicht 

inhaltlich unverändert verbreitet wird. In diesem Fall liegt ein in Bezug auf das Ur-

sprungsprogramm verändertes neues Programm vor, das sich nicht auf eine Zulas-

sung des Herkunftslandes stützen kann. 

Absatz 3 übernimmt die bisherige Regelung aus § 52 Abs. 1 Sätze 3 und 4 und ge-

währt dem Landesgesetzgeber unverändert die Befugnis, landesrechtliche Bestim-

mungen zur Belegung analoger Plattformen. Diese Befugnis ergibt sich daraus, dass 

§ 52b lediglich Vorgaben für digitale Plattformen enthält.  

Zu § 52 

Die §§ 52 ff. enthalten Regelungen für Plattformen.  

Absatz 1 Satz 1 bestimmt zunächst, dass eine Plattform auf allen technischen Über-

tragungskapazitäten entstehen kann. Die bisherigen Regelungen des Staatsvertra-

ges haben sich auf Kabelanlagen beschränkt. Im Zuge der technischen Entwicklung 

haben sich Plattformen jedoch auch auf anderen nicht kabelgebundenen Übertra-

gungswegen (Terrestrik und Satellit) entwickelt. Satz 1 enthält deshalb die Aussage, 

dass die nachfolgenden Regelungen (soweit nicht anders vermerkt) für alle techni-

schen Übertragungskapazitäten und Übertragungswege gelten.  
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Den Anwendungsbereich engt jedoch Satz 2 ein. Generell nicht von den Regelungen 

(mit Ausnahme der allgemeinen Regelungen der §§ 52a und 52f) erfasst sind danach 

solche Anbieter, für die kein Regelungsbedürfnis besteht. Dies sind nach Nummer 1 

Plattformen in offenen Netzen. Als offene Netze sind das Internet, UMTS oder ver-

gleichbare Netze zu verstehen. Denn in solchen Netzen können Anbieter von Rund-

funk oder Telemedien ihre Angebote unmittelbar und ohne die Zusammenfassung 

durch einen Plattformanbieter bereitstellen. Für solche Plattformen besteht ein Rege-

lungsbedürfnis nur dann, wenn Plattformanbieter in diesen offenen Netzen über eine 

marktbeherrschende Stellung verfügen. Dann ist ihre Stellung vergleichbar derjeni-

gen eines Plattformanbieters, der eine geschlossene Plattform auf Übertragungska-

pazitäten in einem Übertragungsweg anbietet.  

Ebenfalls nicht den nachstehenden Regelungen mit Ausnahme der §§ 52a und 52f 

unterliegen Plattformen, bei denen sich der Anbieter auf die unveränderte Weiter-

verbreitung eines Gesamtangebotes beschränkt, das den Vorgaben dieses Abschnit-

tes entspricht. Hierbei handelt es sich insbesondere um solche Plattformanbieter, die 

von höheren Netzebenen das Gesamtangebot unverändert übernehmen und an den 

Endkunden weiterleiten. In einem solchen Fall besteht kein Regelungsbedürfnis, da 

dann der andere Anbieter, der das Angebot zusammenfasst, den Regelungen bereits 

genügen muss. Allerdings erfasst Nummer 2 nur solche Anbieter, die als Plattform-

anbieter auftreten. Beschränken sie sich lediglich auf die Telekommunikationsdienst-

leistung, unterfallen sie bereits nicht der Definition eines Plattformanbieters nach § 2 

Abs. 2 Nr. 10.  

Die Nummern 3 und 4 enthalten Ausnahmen für kleinere Plattformen. Insbesondere 

im Bereich der kabelgebundenen Plattformen sind viele Kleinstnetze vorhanden, die 

keiner bundesweiten Aufsicht bedürfen. Die Größe der nicht erfassten Netze legt 

Nummer 3 mit 10.000 angeschlossenen Wohneinheiten bei drahtgebundenen Platt-

formen und Nummer 4 bei drahtlosen Plattformen mit 20.000 Nutzern fest. Die Grö-

ßenordnung der Nummern 3 und 4 sind vergleichbar, da in einem Haushalt bzw. ei-

ner angeschlossenen Wohneinheit im Durchschnitt mehr als eine Person lebt.  

Satz 3 gewährt den Landesmedienanstalten die Befugnis, in Satzungen und Richtli-

nien nach § 53 festzulegen, welche Anbieter den staatsvertraglichen Regelungen 

unterliegen. Dies kann sowohl durch eine abstrakt-generelle Umschreibung und wei-

tere Präzisierung der gesetzlichen Bestimmungen geschehen als auch durch eine 

konkrete Festlegung des Anbieters. Da es sehr unterschiedliche Ausgestaltungen 

von Plattformen in den einzelnen Ländern gibt, ist bei der Festlegung der Landesme-

dienanstalten in den Satzungen und Richtlinien den regionalen und lokalen Verhält-
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nissen Rechnung zu tragen. Dies schließt die Befugnis ein, von den Grenzen des 

Satzes 1 Nr. 3 und 4 in begründeten Einzelfällen aufgrund der regionalen und lokalen 

Besonderheiten abzuweichen. 

Absatz 2 enthält die persönlichen Voraussetzungen für den Plattformanbieter. Er 

muss danach als natürliche oder juristische Person auch diejenigen Anforderungen 

erfüllen, die § 20a Abs. 1 und 2 auch an einen Rundfunkveranstalter stellen. Auf die 

dortige Begründung wird verwiesen. Die Gleichstellung des Plattformanbieters mit 

einem Rundfunkveranstalter ist gerechtfertigt, da ihm mit der Auswahlentscheidung 

über die Zusammenstellung des Angebotes einer Plattform eine vergleichbare Stel-

lung zukommt. Im Gegensatz zu einem Rundfunkveranstalter bedarf er allerdings 

keiner Zulassung. Nicht in Bezug genommen ist § 20a Abs. 3, der für bestimmte 

staatliche Stellen die Zulassung als Rundfunkveranstalter ausschließt. Dies rechtfer-

tigt sich dadurch, dass es bei Plattformen auf den verschiedensten Ebenen Beteili-

gungen aus dem staatlichen Bereich geben kann. Dies gilt sowohl auf bundesweiter 

Ebene als auch insbesondere im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge.  

Um die Aufsicht über Plattformen durch die Landesmedienanstalten zu ermöglichen, 

enthält Absatz 3 eine Anzeigepflicht für den Betrieb einer Plattform. Satz 1 legt als 

Frist für die Anzeige einen Monat fest. Zur Ermöglichung der Überprüfung und der 

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sieht Satz 2 vor, welche Angaben bei der 

Anzeige zu machen sind. Nach Nummer 1 sind dies zunächst die Angaben, die nach 

§ 20a Abs. 1 und 2 im Hinblick auf den Plattformanbieter als natürliche oder juristi-

sche Person gemacht werden müssen. Nummer 2 bestimmt, dass der Plattforman-

bieter darlegen muss, dass er seinen Plattformbetrieb in Übereinstimmung mit den 

gesetzlichen Bestimmungen der §§ 52a bis 52d durchführen will. Ferner bestimmt § 

53b Abs. 2, dass alle Anbieter bestehender Plattformen spätestens sechs Monate 

nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages die Anzeige vornehmen müssen. 

Zu § 52a 

§ 52a enthält die grundlegenden Bestimmungen, die für Plattformanbieter gelten.  

Absatz 1 unterstreicht, dass die verfassungsmäßige Ordnung gilt und die Vorschrif-

ten der allgemeinen Gesetze  und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 

persönlichen Ehre einzuhalten sind. Da diese Bestimmungen unmittelbar gelten, ist 

die Norm insofern deklaratorisch. Jedoch gibt sie der Medienaufsicht die Befugnis die 

Einhaltung dieser Bestimmungen zu prüfen und als schärfstes Mittel bei einem Ver-

stoß ggf. den Plattformbetrieb zu untersagen (§ 52f i.V.m. § 38 Abs. 2).  
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Absatz 2 betrifft die Durchsetzung von Maßnahmen der Medienaufsicht bei Verstö-

ßen durch Angebote, die über die Plattform zusammengefasst werden. Satz 1 stellt 

zunächst klar, dass Plattformanbieter für eigene Programme und Dienste verantwort-

lich sind. Bei Verstößen durch Programme und Dienste Dritter (Rundfunk oder Tele-

medien) sind Maßnahmen gegen diese als Veranstalter oder Anbieter unmittelbar 

möglich. Verstoßen Programme und Dienste Dritter, die über die Plattform verbreitet 

werden, gegen gesetzliche Bestimmungen so bestimmt Satz 2, dass der Programm- 

oder Diensteanbieter die Aufsichtsmaßnahmen umsetzen muss. Dies gilt insbeson-

dere für eine mögliche Sperrung von Angeboten. Satz 3 enthält den allgemeinen 

Grundsatz, dass der Plattformanbieter unmittelbar als Verantwortlicher in Anspruch 

genommen werden kann, wenn gegen den Anbieter des die gesetzlichen Bestim-

mungen verletzenden Angebots eine Maßnahme nicht möglich ist. Diese Norm lehnt 

sich damit an die Regelungen an, die auch im Bereich der Telemedien gemäß § 59 

Abs. 4 gelten. Damit sind Plattformanbieter verpflichtet, möglichen Sperrverfügungen 

der Medienaufsicht nachzukommen, soweit eine solche Sperrung technisch möglich 

und dem Plattformanbieter zumutbar ist. Insbesondere die Verhältnismäßigkeit der 

Maßnahme in Bezug auf den Verstoß ist zu prüfen.  

Die Regelung in Absatz 3 enthält den Grundsatz, dass der Plattformanbieter ohne 

Zustimmung des jeweiligen Rundfunkveranstalters dessen Programme und ver-

gleichbare Telemedien inhaltlich und technisch nicht verändern darf. Er darf ferner 

Rundfunkprogramme oder Inhalte nicht in andere Programmpakete aufnehmen oder 

in anderer Weise entgeltlich oder unentgeltlich vermarkten. Damit sollen insbesonde-

re Rundfunkveranstalter, die ihre Angebote bündeln, davor geschützt werden, dass 

der Plattformanbieter diese inhaltlich oder technisch verändert bzw. gegen den Wil-

len des Rundfunkveranstalters vermarktet. Der Schutz, den das Urheberrecht dem 

Rundfunkveranstalter gewährt, bleibt unberührt. Satz 2 bestimmt, dass technische 

Veränderungen, die ausschließlich einer effizienten Kapazitätsnutzung dienen und 

den vereinbarten Qualitätsstandard nicht beeinträchtigen, möglich sind. Damit soll 

ausgeschlossen werden, dass der Rundfunkveranstalter durch die Bündelung mehr 

Kapazität beansprucht als für die Verbreitung der Angebote notwendig ist. Dies ist 

insbesondere im Hinblick auf die digitalen Belegungsregelungen in § 52b erforder-

lich, um den Plattformanbieter nicht unverhältnismäßig zu belasten.  

Zu § 52b 

§ 52b ist Ausfluss der Sozialpflichtigkeit des Eigentums und überträgt die bisher nur 

für die digitale Verbreitung von Fernsehprogrammen in Kabelanlagen geltende Be-

stimmung des § 52 Abs. 3 auf alle Formen der Verbreitung von eigenen und fremden 
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Fernseh- und Hörfunkprogrammen durch private Plattformanbieter. Sie orientieren 

sich an den Grundsätzen der Notwendigkeit, Transparenz und Verhältnismäßigkeit 

und gewährleisten primär die Verbreitung gebührenfinanzierter Angebote und sol-

cher, die für die Sicherung der Meinungsvielfalt als unverzichtbar angesehen werden.  

In Absatz 1 finden sich die Regelungen für die lineare Übertragung von Fernsehpro-

grammen. Bezugspunkt für die Regelung in Nummer 1 ist nicht die gesamte Übertra-

gungsbandbreite, sondern nur der Bereich, in dem Rundfunkprogramme in digitaler 

Technik vorgesehen sind. Maßgeblich für den Must-Carry-Bereich nach Nummer 1 

ist die tatsächlich benötigte Kapazität für die Übertragung der von den Buchstaben a 

bis d erfassten Programme; die erforderliche Übertragungsbreite kann daher auch 

deutlich unter einem Drittel der Gesamtkapazität liegen. Das genannte Drittel ist eine 

Obergrenze unabhängig vom technischen Übertragungsbedarf der erfassten Pro-

gramme.  

Nummer 1 Buchstabe a löst die bisherige Bestimmung des § 53 Abs. 3 Nr. 1 ab und 

meint die Fernsehprogramme der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die ge-

mäß gesetzlicher Bestimmung bundesweit angeboten werden sollen. Die Dritten 

Programme sind ebenfalls erfasst, nicht aber die im Rahmen der Dritten Programme 

verbreiteten Landesfenster; diese sind nur innerhalb der Länder zu verbreiten, für die 

sie gesetzlich bestimmt sind. Zum Must-Carry-Bereich gehören ferner wie bisher die 

das lineare Programm begleitenden Dienste wie z.B. der Teletext, sein technischer 

Nachfolger oder elektronische Programmführer; nicht erfasst sind also die weiteren, 

nicht-linearen Telemedien. Nicht dem Must-Carry-Bereich zuzuordnen wären ferner 

Angebote der öffentlich-rechtlichen Anstalten, die nicht durch Gebühren finanziert 

werden. Buchstabe b sichert im gleichen Drittel und in gleicher Weise diejenigen pri-

vaten Programme ab, die regionale Berichterstattung leisten; auch hier ist die regio-

nale Anbindung der Fenster zu beachten. Buchstabe c privilegiert wie bisher für ein 

begrenztes Verbreitungsgebiet die dort gemäß Landesrecht zugelassenen Pro-

gramme mit regionalen oder lokalen Inhalten sowie die Offenen Kanäle. Buchstabe d 

bestimmt, dass innerhalb des Drittels der gleiche technische Standard eingehalten 

sein muss. Zur Abbildung des dualen Rundfunksystems wird der Plattformanbieter 

durch Nummer 2 verpflichtet, in gleichem Umfang wie für den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk, die Regionalfenster in bundesweiten Vollprogrammen und die Lokal- oder 

Regionalangebote einen Bereich mit privaten Sendern nach Vielfaltsgesichtspunkten 

zu belegen. Auf ein ausgewogenes Verhältnis von Vollprogrammen, Spartenpro-

grammen und Fremdsprachenprogrammen ist zu achten. Dabei sollen insbesondere 

frei empfangbare Programme berücksichtigt werden, doch sind auch entgeltliche An-

gebote in die Vielfaltsbetrachtung einzubeziehen. Maßstab ist das Interesse der an-
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geschlossenen Teilnehmer. Innerhalb der Kapazität sind auch Telemedien, soweit 

sie an die Allgemeinheit gerichtet sind, angemessen zu berücksichtigen. Wie bisher 

bei der Kabelweiterverbreitung steht nach Nummer 3 die Belegung der weiteren Ü-

bertragungskapazitäten dem Plattformanbieter in den Grenzen der allgemeinen Ge-

setze frei.  

Satz 2 sieht für den Fall, dass nicht sämtliche infrage kommenden Programme inner-

halb eines Drittels der für digitalen Rundfunk genützten Ressource übertragen wer-

den können, eine verhältnismäßige Kürzung vor. Vorrangig sind dabei die öffentlich-

rechtlichen Programme zu behandeln, die in dem von der Plattform jeweils versorg-

ten Gebiet von Gesetzes wegen verbreitet werden sollen. Die verhältnismäßige Kür-

zung darf nicht zur gänzlichen Verdrängung privater Programme führen, die zur Viel-

faltsicherung nach Absatz 1 Satz 1 Buchst. b oder c dienen. 

In Absatz 2 wird erstmals auch die Pflichtbelegung mit linear verbreiteten Hörfunk-

programmen geregelt; sie folgt dem System im Fernsehbereich. Satz 1 gilt für die 

Belegung einer Plattform ausschließlich mit Hörfunkangeboten. Anders als beim 

Fernsehen haben nur öffentlich-rechtliche Hörfunkprogramme Must-Carry-Status, die 

für das jeweilige Verbreitungsgebiet einen gesetzlichen Auftrag haben. Bei der weite-

ren Belegung ist der Plattformanbieter gehalten, digitale Hörfunkprogramme in Über-

einstimmung mit den Interessen der Nutzer vielfältig zu belegen. Vorrangig sind die 

Anbieter zu berücksichtigen, die für das Verbreitungsgebiet durch Landesrecht zuge-

lassen oder mit besonderen Auflagen (Fensterprogramme) versehen sind. Reichen 

die Kapazitäten nicht aus, um alle Must-Carry-Programme aufzunehmen, so erfolgt 

eine verhältnismäßige Kürzung durch den Plattformanbieter nach dem Vorbild der 

Regelung für Fernsehprogramme. Dies stellt die Verweisung in Satz 2 auf den Ab-

satz 1 Satz 2 klar. Satz 3 stellt weiter klar, dass bei gemischten Plattformen Fernse-

hen und Hörfunk gemeinsam zu betrachten sind und die Obergrenze von einem Drit-

tel auf sämtliche digitale Rundfunkangebote zu beziehen ist. Der Must-Carry-Bereich 

umfasst nie mehr als ein Drittel der für digitalen Rundfunk genutzten Kapazität, auch 

wenn zur Verbreitung sämtlicher privilegierter Programme mehr Ressourcen erfor-

derlich wären. Ist letzteres der Fall, ist dieses Drittel nach Vielfaltsgrundsätzen zu 

belegen. Fernsehen, Hörfunk und vergleichbare Telemedien sind angemessen zu 

berücksichtigen. 

Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht ausnahmslos. Wenn eine Viel-

falt des Angebots anderweitig gesichert ist, wird gemäß Absatz 3 gegenüber Platt-

formanbietern auf gesetzliche Belegungsvorgaben verzichtet. Der erste Fall (Num-

mer 1) berücksichtigt Vielfalt beim Empfang auf einem Endgerät. Voraussetzung ist, 
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dass verschiedene Plattformen und Einzelangebote in gleicher Weise - etwa mittels 

eines Leiters oder durch Funkausstrahlung - empfangbar sind. Die herkömmlichen 

Endgeräte müssen mehrere Plattformen oder auch Übertragungswege zusammen-

führen. Der Nutzer kann im Wechsel auf die eine oder andere Plattform zugreifen. 

Voraussetzung ist, dass kein weiterer technischer oder finanzieller Aufwand erforder-

lich wird, um diese Auswahl zu treffen, etwa Zusatzgeräte oder zusätzliche Gebüh-

ren. Der zweite Fall (Nummer 2) betrifft Belegungsentscheidungen nach Vielfaltskrite-

rien, die bereits zuvor im Rahmen eines Verfahrens zur Zuordnung drahtloser Über-

tragungskapazitäten durch die Länder oder der Zuweisung einzelner drahtloser Über-

tragungskapazitäten durch die Landesmedienanstalten getroffen wurden; diese Ent-

scheidungen sind spezieller und damit vorrangig. 

Zuständig für die endgültige Belegung ist gemäß Absatz 4 Satz 1 der Plattformanbie-

ter. Um die Pflicht zur Vielfalt zu erfüllen, darf er nicht auf eigene Programme verwei-

sen. Maßgeblich nach Satz 2 sind ausschließlich Programme Dritter. Satz 3 erlegt 

dem Plattformanbieter eine Anzeigepflicht für die Belegung mit Rundfunkprogram-

men und Telemedien auf. Die zuständige Landesmedienanstalt kann laut Satz 4 ihre 

Auswahlentscheidung an die Stelle der Auswahl des Plattformanbieters setzen, wenn 

dessen Entscheidung die Vorgaben der vorstehenden Absätze nicht einhält. Auf be-

stehende Bedenken muss rechtzeitig und konkret hingewiesen werden, damit der 

Pflichtige selbst einen gesetzeskonformen Zustand herstellen kann. Diese Bestim-

mungen gelten für die Erst- und alle Folgebelegungen von Plattformen privater An-

bieter. 

Zu § 52c 

In Nachfolge des bisherigen § 53 wird dem Plattformanbieter ein Diskriminierungs-

verbot auferlegt, weil er als Torwächter zwischen Anbietern von Rundfunk und Tele-

medien auf der einen und den Nutzern und Kunden auf der anderen Seite wirkt. 

Durch Einsatz von Hard- und Software ist er in der Lage, die Auffindbarkeit und die 

Nutzungshäufigkeit wesentlich zu beeinflussen. 

Um eine Meinungsbildung auf der Basis vielfältiger Informationen zu sichern, soll ei-

ne nach Absatz 1 unmittelbare oder mittelbare sachwidrige Behinderung oder Beein-

trächtigung von Anbietern von Rundfunk oder vergleichbaren Telemedien sowie in-

nerhalb von Anbietergruppen ausgeschlossen werden. Nachprüfbare Gründe für eine 

unterschiedliche Behandlung können in der Besonderheit des Angebots oder seiner 

technischen Erfordernisse liegen. Von Nummer 1 erfasst werden alle technischen 

Vorkehrungen, die die Berechtigung verwalten, ein Rundfunk- oder Telemedienan-

gebot zu nutzen. Eine Beeinträchtigung liegt auch vor, wenn anbieterseitige Berech-



Drucksache 16/1824 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 16. Wahlperiode 

 

74 

tigungssysteme nicht funktionieren. Nach Nummer 2 müssen Schnittstellen so konfi-

guriert oder offengelegt sein, dass alle Programme eines Anbieters vom Nutzer mit 

den dafür vorgesehenen Empfangseinrichtungen genutzt werden können. Nummer 3 

dient dem Anliegen, aufgrund der großen Zahl verfügbarer Rundfunkprogramme o-

der Angebote dem Nutzer übergreifende Orientierung zu ermöglichen. Die Führung 

durch die Programmangebote soll nicht durch Reihung oder andere Besonderheiten 

die freie Entscheidung des Nutzers beeinflussen. Dies gilt aber nur für den Einstieg 

in die Nutzung und eine erste Auswahl. Nicht betroffen sind Systeme, die der Nutzer 

selbst einsetzt oder elektronische Programmführer, die in einer zweiten Stufe einset-

zen. Nummer 4 betrifft den besonderen Fall einer mittelbaren Diskriminierung. Einer 

Diskriminierungshandlung des Plattformanbieters steht es gleich, wenn der beauf-

tragte Gerätehersteller Zugangsberechtigungssysteme, Schnittstellen oder Benut-

zeroberflächen auf dessen Veranlassung hin diskriminierend ausgestaltet. 

Um Kenntnis vom Einsatz eines Zugangsberechtigungssystems, den Eigenschaften 

einer Benutzeroberfläche, den Details der verwendeten Schnittstellen und den be-

rechneten Entgelten zu erlangen und damit die Aufsichts- und Kontrolltätigkeit recht-

zeitig zu entfalten, wird in Absatz 2 Satz 1 der Plattformanbieter zur zügigen Anzeige 

verpflichtet. Die Anzeige kann auch vor Einführung des Systems erfolgen. Es handelt 

sich um eine kontinuierliche Pflicht. Abweichungen und Änderungen gegenüber der 

Anmeldung sind gemäß Satz 2 anzuzeigen. Auf Nachfrage müssen der Landesme-

dienanstalt alle notwendigen Informationen erteilt werden, die zur Prüfung benötigt 

werden, ob eine Diskriminierung vorliegt. 

Zu § 52d 

Der Inhalt des Verbreitungsvertrages, insbesondere das zu zahlende Entgelt, ist we-

sentliche Grundlage für die tatsächliche Einspeisung eines Programms und daher 

entscheidender Faktor für eine vielfältige Belegung der Plattform. Die Vorschrift stellt 

klar und konkretisiert, welche Mängel im Rahmen des Verfahrens nach dem Tele-

kommunikationsgesetz von der zuständigen Landesmedienanstalt der Regulierungs-

behörde für Telekommunikation gemeldet werden sollen. § 52d gilt im Sinne der 

Technologieneutralität für alle Verbreiter von Rundfunk und vergleichbaren Teleme-

dien. 

Satz 1 verbietet eine unbillige Behinderung von Anbietern von Rundfunk und ver-

gleichbaren Telemedien durch Entgelte und Tarife. Die Landesmedienanstalten 

selbst legen aber keine Entgelte und Tarife fest. Hierfür ist die Regulierungsbehörde 

für Telekommunikation zuständig. Die Landesmedienanstalten haben gegenüber der 

Regulierungsbehörde für Telekommunikation darzulegen, in welcher Weise Anbieter 
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von Rundfunkprogrammen und vergleichbaren Telemedien durch die konkrete Fest-

setzung nicht gleich behandelt werden, obwohl ein sachlicher Unterscheidungsgrund 

fehlt. Nach Satz 2 dürfen für die genannten Programme und Angebote Verbreitungs-

entgelte im Rahmen des nach dem Telekommunikationsgesetz Zulässigen von den 

Programmanbietern erhoben werden. Angemessen im Sinne des Satzes 2 sind 

Verbreitungskosten, die nicht höher ausfallen als die Kosten einer effektiven Leis-

tungserbringung, oder die marktüblich erhoben werden. Um eine Kontrolle zu ermög-

lichen, verpflichtet Satz 3 die Unternehmen, die Daten offen zu legen. Dieser Pflicht 

wird genügt, wenn auf Nachfrage der Landesmedienanstalt eine entsprechende In-

formation erfolgt. Satz 4 ist vom bisherigen § 52 Abs. 3 Nr. 5 abgeleitet. Er verpflich-

tet dazu, die bestehenden Differenzierungsmöglichkeiten des Telekommunikations-

gesetzes so zu nutzen, dass die Verbreitung lokaler und regionaler Angebote unter 

angemessenen und chancengleichen Bedingungen möglich ist. Normadressat ist 

hier zunächst der Plattformanbieter, aber auch die Regulierungsbehörde für Tele-

kommunikation bei der Entgeltregulierung. Bei lokalen und regionalen Anbietern ist 

bei der Tarifgestaltung der geringen Reichweite und der Leistungsfähigkeit dieser 

Anbieter Rechnung zu tragen. Hierauf haben die Landesmedienanstalten  gegenüber 

den Anbietern von Plattformen und der Regulierungsbehörde für Telekommunikation 

hinzuwirken. Satz 5 weist auf die landesrechtlichen Vorschriften für Offene Kanäle 

und vergleichbare Angebote hin. 

Zu § 52e 

Absatz 1 verpflichtet die Anbieter von Plattformen, die für die zuständige Landesme-

dienanstalt erforderlichen Unterlagen auf Verlangen vorzulegen (Satz 1). Mit Satz 2 

werden die Verpflichtungen der Plattformanbieter im Einzelnen konkretisiert. Die 

Verweisung erfasst die Auskunftspflichten in § 21, die Auskunftsrechte und Ermitt-

lungsbefugnisse in § 22, die Publizitätspflicht und sonstige Vorlagepflichten in § 23 

sowie die Vertraulichkeit in § 24. 

Mit Absatz 2 wird die Zusammenarbeit zwischen Landesmedienanstalten und der 

Regulierungsbehörde für Telekommunikation in Anlehnung an die bisherige Bestim-

mung in § 53 Abs. 3 geregelt. Sie bezieht sich auf die Fragen, bei denen Über-

schneidungen mit dem Kompetenzbereich der Regulierungsbehörde für Telekommu-

nikation bestehen. Dies sind die Bestimmungen über den diskriminierungsfreien Zu-

gang bei Zugangsberechtigungssystemen und Schnittstellen (§ 52c Abs. 1 Nr. 1 oder 

2) sowie die Bestimmungen über die Ausgestaltung der Entgelte und Tarife in § 52d. 
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Zu § 52f 

§ 52f betrifft die Reaktion der Medienaufsicht auf Verstöße von Plattformanbietern. 

Danach gilt § 38 Abs. 2 entsprechend. Die Entscheidung wird durch die ZAK getrof-

fen (§ 36 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5). 

Zu § 53 

§ 53 enthält nunmehr umfassend die Möglichkeit, dass die Landesmedienanstalten 

die Vorgaben des V. Abschnittes dieses Staatsvertrages in Satzungen und Richtli-

nien konkretisieren. Bisher war dies als gemeinsame Satzung oder Richtlinie nur be-

züglich der Zugangsfreiheit in § 53 Abs. 6 vorgesehen. Die übrigen Satzungen und 

Richtlinien in diesem Bereich wurden auf der Grundlage des jeweiligen Landesrechts 

erlassen. Die Satzungen und Richtlinien werden von der ZAK vorbereitet und unter 

Einbeziehung der GVK erstellt (§ 36 Abs. 3 Satz 2 und 3). Der Erlass richtet sich 

dann nach dem jeweiligen Landesrecht und bedarf danach insbesondere der Zu-

stimmung der dort vorgesehenen Organe. Insbesondere bei den Satzungen oder 

Richtlinien zur Ausgestaltung der Regelungen für Plattformen ist der jeweilige Zu-

schnitt der Plattform, ihre Größe sowie der Übertragungsweg, zu berücksichtigen. 

Gemäß Satz 2 ist oberster Maßstab, inwieweit aufgrund dieser äußeren Rahmenbe-

dingungen die Plattform Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung des Empfän-

gerkreises erlangt. 

Zu § 53a 

§ 53a entspricht der bisherigen Regelung. Die erste Evaluierungspflicht wird in Satz 

1 nunmehr für den 31. August 2011 und danach regelmäßig alle drei Jahre festge-

setzt. Dieses Datum wird gewählt, da mit dem vorliegenden Staatsvertrag die Be-

stimmungen umfassend einer Überprüfung unterzogen und, soweit erforderlich, be-

reits neu gefasst werden.  

Zu § 53b 

§ 53b enthält Übergangsregelungen im Hinblick auf bestehende Zulassungen, Zu-

ordnungen und Zuweisungen sowie für  in Betrieb befindliche Plattformen.  

Nach Absatz 1 Satz 1 gelten bestehende Zulassungen, Zuordnungen und Zuweisun-

gen für bundesweite Anbieter bis zu deren Ablauf fort. Dies gilt im Hinblick darauf, 

dass nach bisheriger Rechtslage Landesmedienanstalten bundesweite Zulassungen 

erteilen konnten. Auch Zuweisungen für bundesweite Bedarfe konnten in einem ko-

ordinierten Verfahren der Landesmedienanstalten vorgenommen werden. Diese Ent-
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scheidungen sollen bis zu deren vorgesehener Gültigkeitsgrenze fortbestehen. Satz 

2 enthält eine Sonderregelung für Zulassung und Zuweisungen für Fensterpro-

grammveranstalter. Danach soll die Bestimmung in § 25 Abs. 4 Satz 4, wonach der 

Fensterprogrammveranstalter vom Hauptprogrammveranstalter unabhängig sein soll, 

bei der ins Auge gefassten Verlängerung von Zulassungen und Zuweisungen bis 

zum 31. Dezember 2009 außer Betracht bleiben.  

In Absatz 2 wird bestimmt, dass Plattformanbieter, deren Plattform bereits in Betrieb 

ist, spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages den Platt-

formbetrieb der zuständigen Landesmedienanstalt anzeigen müssen. Damit soll si-

chergestellt werden, dass auch bestehende Plattformen der Aufsicht unterstellt wer-

den. 

Zu Nummer 23 

Mit Nummer 23 wird in § 58 eine Regelung für Gewinnspiele auch im Bereich der 

Telemedien eingefügt. Danach gilt § 8a über Gewinnspiele auch im Hinblick auf Te-

lemedien, die an die Allgemeinheit gerichtet sind (vergleichbare Telemedien). Auf die 

Begründung zu § 8a wird verwiesen. 

Zu Nummer 24 

Mit Nummer 24 wird die Bestimmung über die Aufsicht bei Telemedien in § 59 er-

gänzt. Hierbei handelt es sich lediglich um Klarstellungen.  

Buchstabe a fasst Absatz 2 neu. Zum einen wird präzisiert, dass die Einhaltung der 

Bestimmungen für Telemedien nicht nur die Bestimmungen dieses Staatsvertrages 

oder des Telemediengesetzes des Bundes betrifft, sondern auch die allgemeinen 

Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre, die 

in § 54 Abs. 1 Satz 3 aufgeführt sind. Die Verwendung der Mehrzahl „Aufsichtsbe-

hörden“ dient der Klarstellung, dass neben der Medienaufsicht nach den allgemeinen 

Gesetzen und den sonstigen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönli-

chen Ehre auch andere Zuständigkeiten von Aufsichtsbehörden nach den jeweiligen 

rechtlichen Bestimmungen begründet sein können. In diese Zuständigkeitsbestim-

mungen soll durch die vorliegende staatsvertragliche Bestimmung nicht eingegriffen 

werden. Für diesen Bereich soll durch diesen Staatsvertrag keine weitere Zuständig-

keit der Medienaufsicht begründet werden. 

Der mit Buchstabe b in Absatz 3 neu eingefügte Satz 7 dient ebenfalls der Klarstel-

lung. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden zur Durchsetzung der Vorschriften der 

allgemeinen Gesetze und der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönli-
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chen Ehre richten sich nach den dortigen jeweiligen gesetzlichen Regelungen. Wei-

tere Eingriffsbefugnisse für diesen Bereich durch die Medienaufsicht sollen nicht ge-

schaffen werden. Gleichzeitig entfaltet die Bestimmung jedoch keine Sperrwirkung 

gegenüber den durch die allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz der persönlichen Ehre oder sonstige polizei- oder ordnungsrechtliche 

Bestimmungen gegebenen Eingriffsbefugnissen. 

Zu Nummer 25 

Mit Nummer 25 wird dem Freistaat Bayern im Hinblick auf die dortige Verfassungsge-

richtsrechtsprechung die Möglichkeit gegeben, unter Zugrundelegung seines Lan-

desrechts abweichende Regelungen zu dem Verbot der politischen Werbung in § 7 

Abs. 8 erste Variante zu erlassen und damit politische Werbung (insbesondere im 

Zusammenhang mit Volksentscheiden) zulassen zu können.  

II. 

Begründung zu Artikel 2 

Änderung des ZDF-Staatsvertrages 

Mit Artikel 2 wird eine Änderung im Hinblick auf die vorschlagsberechtigten Institutio-

nen für die Besetzung des Fernsehrates eingeführt. Nachdem der „Deutsche Sport-

bund“ im „Deutschen Olympischen Sportbund“ aufgegangen ist, wird nunmehr diese 

Organisation als vorschlagsberechtigte Institution bestimmt.  

III. 

Begründung zu Artikel 3 

Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages 

Mit Artikel 3 wird im Hinblick auf die Zusammensetzung des Rundfunkrates des 

Deutschlandradios eine Veränderung in § 21 Abs. 1 Buchstabe m vorgenommen. 

Nachdem die „Deutsche Angestelltengewerkschaft“ in „ver.di  Vereinte Dienstleis-

tungsgewerkschaft e.V.“ aufgegangen ist, wird nunmehr der „ver.di Vereinte Dienst-

leistungsgewerkschaft e.V., Landesbezirk Hamburg“ als entsendungsberechtigte In-

stitution bestimmt.  

IV. 

Begründung zu Artikel 4 

Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 

Mit Artikel 4 wird der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag geändert. Die bisherigen 

Bestimmungen über die Kommission für Jugendmedienschutz in § 14 Abs. 8 bis 10, 
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die die Finanzierung und Personalausstattung sowie den Sitz der KJM betrafen, sind 

nunmehr in § 35 des Rundfunkstaatsvertrages enthalten.  

V. 

Begründung zu Artikel 5 

Änderung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 

I. Allgemeines 

Artikel 5 betrifft die Änderung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages. Mit den Ände-

rungen soll zum einen der Nachweis für den Antragsteller bei Rundfunkgebührenbe-

freiungen erleichtert werden. Zum anderen soll die Verwendung von Datenbeständen 

durch die Landesrundfunkanstalten bei der Feststellung und Verwaltung von Rund-

funkteilnehmerverhältnissen auf eine gesicherte Rechtsgrundlage gestellt werden. 

II. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Nummer 1 

Mit Nummer 1 wird § 6 Abs. 2 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages, der die Anfor-

derungen an den Nachweis bei dem Antrag auf Rundfunkgebührenbefreiung enthält, 

neu gefasst. Mit der Reform des Befreiungsrechts im Achten Rundfunkänderungs-

staatsvertrag wurden auch dessen formelle Voraussetzungen in § 6 Abs. 2 festge-

legt. Wer als private oder juristische Person eine Befreiung begehrt, muss hierfür den 

vollständigen Nachweis erbringen. Dazu ist die Vorlage der entsprechenden Be-

scheide (z.B. über Grundsicherung, Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II) im Original 

oder in beglaubigter Kopie notwendig. In diesen teils umfänglichen Bescheiden sind 

zum Teil auch persönliche Daten enthalten, die für die Bearbeitung des Antrags auf 

Gebührenbefreiung nicht erheblich sind. Obwohl diese Daten bei den Landesrund-

funkanstalten bzw. der für sie handelnden Gebühreneinzugszentrale (GEZ) der strik-

ten Zweckbindung im Rahmen des Gebühreneinzugs unterliegen (§ 3 Abs. 3), sollen 

nunmehr im Interesse einer konsequenten Datensparsamkeit sowohl ein verstärkter 

Persönlichkeitsschutz für Teilnehmer erreicht als auch der GEZ weitere Einsparmög-

lichkeiten eröffnet werden. Mit der Änderung wird als weitere Möglichkeit vorgese-

hen, dass nicht mehr der gesamte Bescheid, sondern lediglich ein mit den notwendi-

gen Daten versehener neuer eigenständiger Bescheid der Leistungsträger im Origi-

nal vorgelegt werden kann. Der hierfür bei den Leistungsträgern entstehende Auf-

wand ist gering, wenn man ihn mit dem früheren Aufwand der Prüfung und Erstellung 

des Gebührenbefreiungsbescheides vergleicht. Es entspricht zum anderen auch ih-

ren gesetzlichen Aufgaben, gemäß § 17 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches I Hilfsbe-
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dürftige umfassend zu beraten und zu unterstützen. Diese Amtspflicht zur Erstellung 

eines Bescheides und zur Vorlage bei der GEZ wird ergänzt und begrenzt durch das 

datenschutzrechtliche Gebot der Datenminimierung (§ 3 a des Bundesdatenschutz-

gesetzes sowie der entsprechenden landesgesetzlichen Normen). Damit entsteht für 

den Sozialleistungsträger die Möglichkeit, einen datenschutzfreundlicheren, reduzier-

ten Bescheid anzubieten. Für diesen Bescheid - wie auch für ihre üblichen Beschei-

de - tragen die Leistungsträger die Verantwortung. Mit dieser im Staatsvertrag neu 

vorgesehenen Möglichkeit wird der Empfehlung der jeweiligen datenschutzrechtli-

chen Kontrollinstanzen für den Gebühreneinzug, den Landesdatenschutzbeauftrag-

ten sowie den Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz gefolgt.  

Zu Nummer 2 

Nummer 2 fasst § 8 Abs. 4 neu. Durch den Achten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

wurde diese Bestimmung eingefügt. Ziel ist, zur Verbesserung der Gebührengerech-

tigkeit die Ausschöpfung des Teilnehmerpotenzials zu erleichtern. Die Kommission 

zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hatte in ihrem 14. 

Bericht (2004) die intensive Ausschöpfung des Teilnehmerpotenzials durch Mailing-

maßnahmen gewürdigt und als weiter erforderlich angesehen. Zwischenzeitlich wird 

die bisher vorgenommene pauschale Verweisung auf § 28 des Bundesdatenschutz-

gesetzes unter Datenschutzgesichtspunkten als problematisch angesehen. Nunmehr 

wird zur Klarstellung und Präzisierung eine detaillierte Regelung geschaffen. Sie ent-

spricht damit den Forderungen verschiedener parlamentarischer Gremien und ist 

auch mit den für den Rundfunkgebühreneinzug zuständigen datenschutzrechtlichen 

Kontrollinstanzen für den Gebühreneinzug, den Landesdatenschutzbeauftragten so-

wie den Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz abgestimmt.  

Satz 1 bietet zunächst für ein Massenverfahren wie den Rundfunkgebühreneinzug 

die notwendige Rechtsgrundlage für die Datenverwendung zur Feststellung, ob ein 

Rundfunkteilnehmerverhältnis vorliegt und damit z.B. die Datenbeschaffung bei pri-

vatrechtlichen Adresshändlern und den danach erfolgenden Datenabgleich ermög-

licht. Die Datenerhebung aus öffentlichen Registern oder aufgrund von melderechtli-

chen Normen ist wie bislang unabhängig davon möglich. Ein dem Staatsvertrag ge-

nügendes Teilnehmerverhältnis ist nur gegeben, wenn tatsächlich alle Rundfunkemp-

fangsgeräte angegeben und erfasst worden sind. Satz 1 erleichtert zudem im Inte-

resse eines effektiven und kostengünstigen Gebühreneinzugs für bestehende Teil-

nehmerverhältnisse den zusätzlichen Erwerb und die Nutzung sowie Speicherung 

und Weitergabe von weiteren Daten von nichtöffentlichen Stellen. Mit Satz 2 wird zur 

näheren Ausgestaltung statt der bisherigen pauschalen Verweisung auf § 28 des 
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Bundesdatenschutzgesetzes eine detaillierte rundfunkspezifische Regelung vorge-

nommen. Satz 2 konkretisiert die Voraussetzungen, unter denen personenbezogene 

Daten beschafft werden dürfen. Deshalb fällt z.B. unter den Begriff der Anschrift auch 

eine virtuelle Adresse (E-Mail-Adresse). Die Sätze 1 und 2 hindern die Rundfunkan-

stalten auch nicht, Adresslieferanten z.B. unzustellbarer Adressen, bei denen regel-

mäßig zudem auch der Personenbezug fehlt, mitzuteilen und Gewährleistungsan-

sprüche wegen mangelhafter Daten geltend zu machen. Mit der Streichung der Ver-

weisung auf § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes ist auch klargestellt, dass kein 

Widerspruchsrecht gegen eine Datenverwendung (z.B. nach § 28 Abs. 4 des Bun-

desdatenschutzgesetzes) besteht. Ein solches Widerspruchsrecht hätte auch gegen 

den hoheitlichen Charakter der Aufgabenerfüllung verstoßen. Satz 3 zwingt die Lan-

desrundfunkanstalten und die für sie handelnde GEZ, die von Dritten beschafften 

und gespeicherten Daten innerhalb eines Jahres zu bearbeiten, da sie nach Ablauf 

dieser Frist zu löschen sind. Stellt sich bei der Bearbeitung heraus, dass kein Rund-

funkteilnehmerverhältnis besteht, sind die erworbenen Daten nach Satz 4 unverzüg-

lich zu löschen. Stellt sich heraus, dass ein Teilnehmerverhältnis begründet oder er-

weitert worden ist, so sind die erworbenen und sonstigen erforderlichen Daten in die 

Rundfunkteilnehmerdatenbank zu überführen und dürfen nur dort gespeichert und 

verwendet werden. In der ursprünglichen Datenbank sind sie aufgrund der Bestim-

mung in Satz 4 zu löschen. 

VI.  

Begründung zu Artikel 6 

Übergangsbestimmungen, Kündigung, Inkrafttreten, 

 Neubekanntmachung 

Mit Absatz 1 wird das Ende der laufenden Amtsperiode der KJM zum 31. März 2012 

bestimmt. Damit soll ein Gleichlauf der Amtsperioden der jeweiligen Kommissionen 

nach § 35 Abs. 2 gewährleistet werden. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die 

Regelung des § 35 Abs. 6 erforderlich, die die gleichzeitige Mitgliedschaft in allen 

Kommissionen durch die Vertreter der Landesmedienanstalten ausschließt.  

Die Absätze 2 bis 5 enthalten die notwendigen Bestimmungen über die Kündigung, 

das Inkrafttreten und die Neubekanntmachung der geänderten Staatsverträge.  

In Absatz 2 wird zunächst klargestellt, dass die in den vorstehenden Artikeln geän-

derten Staatsverträge nach den dort jeweils geltenden Kündigungsbestimmungen 

gekündigt werden können. Diese Staatsverträge behalten durch den Zehnten Rund-

funkänderungsstaatsvertrag weiterhin ihre Selbstständigkeit. Deshalb ist auch in Arti-
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kel 6 eine gesonderte Kündigungsbestimmung des Zehnten Rundfunkänderungs-

staatsvertrages als Rahmenstaatsvertrag nicht vorgesehen.  

Absatz 3 bestimmt das Inkrafttreten des Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages 

am 1. September 2008 (Satz 1). Satz 2 ordnet an, dass der Zehnte Rundfunkände-

rungsstaatsvertrag gegenstandslos wird, wenn bis zum 31. August 2008 die Ratifika-

tionsverfahren in den einzelnen Ländern nicht abgeschlossen und die Ratifikations-

urkunden nicht hinterlegt sind. Die einzelnen Staatsverträge behalten dann in der 

bisherigen Fassung ihre Gültigkeit. Nach Absatz 4 teilt die Staatskanzlei des Vorsit-

zenden der Ministerpräsidentenkonferenz den Ländern die Hinterlegung der Ratifika-

tionsurkunden mit, um zu gewährleisten, dass in den Ländern, soweit erforderlich, 

die Bekanntmachungen erfolgen können, dass der Staatsvertrag insgesamt mit sei-

nen Änderungen in Kraft getreten ist und die geänderten Staatsverträge in der nun-

mehrigen Fassung gelten. 

Absatz 5 gewährt den Ländern die Möglichkeit, die durch den Zehnten Rundfunkän-

derungsstaatsvertrag geänderten Staatsverträge in der nunmehr gültigen Fassung 

mit neuem Datum bekannt zu machen. Eine Verpflichtung zur Neubekanntmachung 

besteht hierdurch nicht.  

 

 
 


